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für die gesamte Sozialversicherung»
Fachzeitschrift des Zenlralverbandes der Angeshellhen

I ErscErscheint rege!n_.ßi_; jeden zweiten Mittwoch mit

der Verbandszeitschrift „Der freie Angestellte".de

Geschäftsstelle:

Berlin SO. 26, OranicnstraOe 40/41
Bezugspreis durch diePost vierteljährlich 300M!c. Einzel¬

nummer 50 Mk. - AnzeJ-gen werden nicht aufgenommen.

Leistungsfähige Krankenkassen.
Der Gesetzentwurf, den die Reichsregierung dem Reichstage

unterbreitet hat, um die Krankenkassen leistungs¬
fähig zu erhalten, schlug zwar eine ganze Reihe Ver¬

änderungen des bisherigen Qesetzes vor, brachte aber nichts,
•was eine wirklich durchgreifende Hilfe für die Krankenkassen

erhoffen ließ- Zur Arzt! rage nahm er überhaupt nicht Stel¬

lung, da — wie bereits in Nr. 2 dieser Zeitschrift berichtet ist —

das Reichsarbeitsministerium und der Reichstag übereingekom¬
men sind, einen neuen Versuch zu machen, ohne Aenderung des

Gesetzes mit einem schiedsgerichtlichen Verfahren die

Schwierigkeiten auf diesem Gebiete zu überwinden.

Der Inhalt des Entwurfs zerfällt in mehrere Abschnitte, deren

erster sich auf dic Versicherungspflieht bezieht. Hier

sollte dic Gehaltsg renze für die Versicherungspflieht der

Angestellten, entsprechend der gegenwärtigen Teuerung, erhöht

werden. Der Reichstag beschloß aber, eine solche Grenze vor¬

läufig nicht im Gesetz festzulegen, da die jetzigen Verhältnisse

zur Aenderung der Grenze in ganz kurzen Zwischenräumen

zwingen. Vielmehr soll der Reichsarbeitsminister die Grenze

bestimmen und sie dem Reichsrat und dem Reichstagsausschuß
für soziale Angelegenheiten mitteilen. Er hat sie zu ändern,

wenn das ein gemeinsamer Beschluß dieser beiden Stellen

forciert (§§ 165. 165a RVO.).

Im 2. Abschnitt: Sachbezüge und Grundlöhne,
hat der Reichstag zunächst einer Aenderung des § 160 Abs. 2

zugestimmt, c.aß stets, bevor das Versicherungsamt den Wert

der Sachbezüge feststellt, den beteiligten Kranken¬

kassen Gelegenheit zur Aeußerung zu geben ist. Auch kann

die oberste Verwaltungsbehörde vorschreiben, daß das Ober¬

versicherungsarnt zustimmen muß. — Den Grundlohn (§ ISO)
setzt der Kassenvorstand stufenweise nach der ver¬

schiedenen Lohnhöhe dtr Versicherten fest, und zwar im Betrage
des auf den Kalendertag entfallenden Teiles des Arbeits¬

entgelts im Durchschnitt jeder Lo h n s t ¦ 1 e. Dabei

ist das Entgelt zu berücksichtigen, soweit es 2400 Mk. für den

Kalendertag nicht übersteigt; der Kassen vorstand kann darüber

hinaus bis zu 14400 Mk. gehen. Die Woche ist zu 7 Tagen, der

Monat zu 30 und das Jahr zu 360 anzusetzen. Die Lohnklassen

der Invalidenversicherung sind zu berücksichtigen. Die Satzung
kann als Grundlohn den wirklichen Arbeitsverdienst der ein¬

zelnen Versicherten bis zu 14400 Mk. fflr den Kalendertag all¬

gemein oder nur iür einzelne Betriebe bestimmen. Die Satzung

kann ferner als Orundlohn das durchschnittliche Tagesentgelt
derjenigen Klassen Versicherter, für welche dic Kasse er¬

richtet ist, bis 14400 Mk. iür den Kalendertag bestimmen. Das

letzte .orderten namentlich die Landkrankenkassen, weil sie nur

aui diese Weise für einen Teil ihrer Versicherten einen ange¬

messenen Grundlohn festsetzen könnten. — Dic Grundlöhne, die

Beiträge und die baren Leistungen der Kassen sind auf volle

Mark nach oben aufzurunden. — Das Krankengeld ($ 182)
ist für jeden Kalendertag zu zahlen. — Die Krankenkasse
darf über A r i n e i b c h a 11 n i s s e : Flaschen usw. verfügen,
die aui Kosten der Kasse de:\ Erkrankten ausgehändigt worden

sind (§ 187a). —

Der 3. Abschnitt: ..T r S g e r der Krankenversiche¬

rung41 erhöht die Orenzzahien in den §§ 228 und 230: Neben

der allgemeine;] Ortskrankenkasse wird keine L a n d k r a n k e n -

kasse errichtet wo die Landkrankenkasse nicht mindestens

100 0 Pflichtmitglicder haben würde. Die Errichtung einer all¬

gemeinen Ortskrankenkasse neben der Landkrankenkasse Kann

mit Genehmigung der obersten Verwaltungsbehörde unterbleiben,
wo die Ortskrankenkasse nichl mindestens 1000 Pflichtmit¬

glieder haben würde. (Bisher 250.) Auch die Vereinigung
und Schließung dieser Kassen (§§ 264, 265, 267, 268) ist

erleichtert worden. — Unter die Voraussetzungen für die

Errichtung einer Betriebskrankenkasse (§ 245) ist die

Zustimmung des Betriebsrates eingefügt worden. —

§ 274,1 lautet jetzt: Eine Betriebskrankenkasse, die nicht an¬

geordnet (§ 249) worden ist, wird geschlossen, wenn

1. ihr Mitglicdcrstand nicht nur vorübergehend unter 150, bei
Krankenkassen für landwirtschaftliche oder Binnenschiffahrten
betriebe unter 50, bei sonstigen zugelassenen Krankenkassen
(§ 255) unter 100 sinkt. — § 340 ist so geändert, daß die frc.>-
willigen Mitglieder einer Betriebskrankenkasse, solange sie in
demselben Betrieb sind, als Vertreter wählbar und wahl¬
berechtigt sind. — Auch einige Bestimmungen über Gleich«

Wertigkeit der Leistungen wurden geändert. —

Dies sind durchweg geringfügige Verbesserungen; sie war*

den fast einstimmig angenommen; nur die Bestimmungen über

die Betriebskrankenkassen stießen auf den Widerstand der

Rechtsparteien. Leider hatten aber diese Parteien einen Erfolg:
sie brachten gegen die Stimmen der Sozialdemokraten die

Neuerung in das Gesetz, daß mehrere Innungskranken¬
kassen im Bezirke desselben Versicherungsamts aui Beschluß
ihrer Ausschüsse vereinigt werden können. Früher fand
eine solche Vereinigung nur dann statt, wenn die beteiligten
Innungen vereinigt wurden (§ 276).

Dic Möglichkeit eines Versuchs zur Vereinfachung der Ver-»
waltung eröffnet der 4. Abschnitt- Meldungen. Danach kann
der Kassenvorstand mit den Inhabern von Betrieben, für die dt«

Beiträge nach dem wirklichen Arbeitsverdienste bemessen

werden, vereinbaren, daß sie Listen über den Arbeits¬

verdienst der Versicherten an den Zahltagen einreichen. Auf
diese Weise sollen die vielen Ummeldungen, die jetzt unnötige
Arbeit machen, vermieden werden Denn solange die Verein¬

barung eingehalten wird, fällt die Pilicht zu jenen Meldungen
weg; die in den Zahluugsiisten Angeführten gelten als ange¬

meldet (| 317 Abs. 3). Leider lehnten die bürgerlichen Parteien
den Antrag der Sozialdemokraten ab, daß die Kassen den Be¬

triebsinhaber Ve rpf lieh ten können, den Versuch mit diesem

Meldungsverfahren zu machen. Trotzdem sollten die Kassen vor

solchen Versneben nicht zurückschrecken, damit die Erfahrung
zeigen kann, inwieweit auf diesem Wege Verbesserungen z«

erreichen sind.

In bezug auf die Beiträge hat der Kassenvorstand das

Recht erhalten, von solchen Betrieben, die mit der Beitrags¬
zahlung in Verzug sind, eincnZuschlag von 10 vom Hundert

für jede Woche zu erheben, doch höchstens insgesamt das Fünf*
fache der rückständigen Beiträge (§ 397a). — Ferner kann der

Kassenvorstand mit Zustimmung des Oberversieherungsamts bis

längstens Ende dieses Jahres Not zuschlage zu den Bei¬

trägen erheben. Sie dürien 2 vom Hundert des Grundlohns und,

zusammengenommen mit den Beiträgen selbst, 10 vorn Hundert

des Grundlohns nicht übersteigen, aber iiir die niedrigeren Lohn«

stufen geringer als ffir die anderen bemessen sein.

Die W ochenh i I f e soll gewährt werden, wenn die Wöch¬

nerin in den letzten 2 Jahren vor der Niederkunft

mindestens 10 Monate hindurch, im letzten Jahre vor

der Niederkunft aber mindestens (> Monate hindurch gegen
Krankheit versichert gewesen ist; das W oche n g e 1 d wird

..für 4 Wochen vor und o zusammenhängende Wochen unmittel¬

bar nach der Niederkunft"4 gezahlt; der Vorstand kann einen

Höchst bet rag für das tägliche Stillgeld festsetzen; iür die

Zeit nach der Entbindung, in der die Wöchnerin gegen Entgelt
arbeitet, wird nur das halbe Wochengeld gezahlt; der An¬

spruch auf die Wochenhilfe bleibt auch dann bestehen, wenn die

Versicherte wegen ihrer Schw :erschaft innerhalb 6 Wochen

vor der Entbindung aus der Versicherung aus¬

geschieden ist (§§ 195a, 2i)5a). _ Der V 0 r s c h u fl der

Kasse iiir die Wochenhilfe und Wochenfürsorge (§ 205d Abs. 4
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ond § 9 Abs. 3 de» Qeset_.cs nbcr \Voc..cr..t.rsor..c) dari nicht

den Betrau übersteigen, „den die Kasse Im laufenden

Monat voraussichtlich fiir das Reich zu verauslagen hat". —

Während des Bezugs von Wochen- oder Schwangerengeld sind

für die Verscherte Bei triff nach § 383 nur so lange nicht

iii entfiel.:- .
a'.s sie nicht Reuen Entgelt arbeitet.

Die wichtigsten Auseinandersetzungen fanden im Reichstags-

aussdiuB statt darüber, ob in jedem Bezirk — wie es die

Sozialdemokraten forderten — nur eine Krankenkasse sein,

oder die Jetzige Zersplitterung durch mehrere Kassen — wie

die hürirer ichtn Parteien wollten — erhalten, ja noch verschlim¬

mert werden soll. Kine Verständigung war ausgeschlossen.

Deshalb stimmten die Parteien sch]ic__!ich einem Vorschlag des

Arbc.'tsministcriums zu. diese Streitfrage zurückzustellen und

dafür die ungleich maBigc Belastung der Kassen

Infolge der stärkeren oder schwächeren iWitgliedschaft w e i b-

II eher Versicherter auf folgende Weise auszugleichen: Da

einzelne Kassen. w;c die Landkrankcnkasscn und die Orts¬

krankenkassen viele weibliche Versicherte haben, die Innungs-

Md Betriebskrankenk.i.ssen und em Teil der Krsatzkasscn da¬

gegen nur verhältnismüßig wenige, so sollen die Krankenkassen

im Bezirk jedes Ober vei sicher ungsamts die Aufwendungen für

die weiblichen Versicherten zum Teil gemeinsam trauen (Oc-

mcinlast <§§ 367 a bis 367e). Diese Last wird auf alle Mitglieder

der Kassen, einschließlich der Krsatzkasscn, gleichmüßig verteilt.

Nehmen wir z. B. an: In einem Bezirk sind 100 000 Versicherte.

Die Ocmeinlast betragt für eine bestimmte Zeit 100 Millionen

Mark, so daü auf Jedes Mitglied 1000 Mk. kommt. Tatsächlich

aber haben — infolge der ungleichmüßigen Verteilung der weib¬

lichen Mitglieder auf die verschiedenen Kassen — dic Land¬

krankenkassen und Ortskrankenkassen viel mehr als 1000 Mk.,

etwa 2U<*), ja 3000 Mk., auf jedes Mitglied zu zahlen, dic anderen

Kassen entsprechend weniger. Dieser Unterschied soll dadurch

beseitigt werden, daß das Oberversicherungsamt die Ocmein¬

last gleichmäßig verteilt, jn unserem Beispiel also festsetzt,

Jede Kasse hat für jeden Versicherten 1000 Mk. zu zahlen. Zu

diesem Zweck haben die Kassenvorständc bis zum IS. des

ersten Monats in Jedem Knlendcrvierteljahr Ihre Aufwendungen

und die Zahl ihrer Versicherten nachzuweisen. Das Oberver¬

sicherungsarnt rechnet danach den Dnrcbsclinittsbetrag für »Men

Versicherten ans. Die Kassen, die mehr bezahlt haben, bekom¬

men das Mehr ersetzt, und die Kassen mit einer geringeren

Ausgabe müssen das fehlende an das Oberversicherungsarnt

»achzahien.

Zur Gcmcinlast gehören:

1. die Aufwendungen für die Wochenhilfe. soweit sie den

Kassen zur Last fallen, beim Wochen- und Stillgeld nur

die Mindestbeträge;

2. als teilweiscr ürsatz der Krankenpflege für dic weib¬

lichen Versicherten: der halbe Ortslohn, vervielfältigt mit

der Zahl der Krankheitstage, an denen die Kasse weib¬

lichen Versicherten Krankengeld zu zahlen hatte.

Die Verhandlungen über dic Ersatzkassen hatten das

Frgcbnis, daß fflr dic __rs..tzkas$cn, für dic auf Orund des § 518

eine Anordnung über dic Abführung von Bcitragsteilcn der Ar¬

beitgeber erlassen worden ist, der Ausschuß folgende Bestim¬

mungen in das Gesetz einfügte (§§ 523 a bis 523 e): Die

Mitglieder solcher F.rsatzkassen sind von der Mitglied¬
schaft bei einer

.
Krankenkasse befreit. Der Versicherte

kat dem Arbeitgeber bei Antritt der Beschäftigung eine

Bescheinigung über seine Zugehörigkeit zur T.rsatzkasse vor¬

zulegen und ist dann nicht vom Arbeitgeber bei der Kranken¬

kasse anzumelden. Der Arbeitgeber hat dem Versicherten für die

Crsatzkasse den Beitrag zu zahlen, den er als seineu Beitragsteii
fcei der Krankenkasse für den Versicherten hätte bezahlen

müssen. Scheidet der Versicherte aus der Krsatzkasse aus, so

bat dic Kasse davon der. Arbeitgeber und dieser diejenige

Zwangskassc zu benachrichtigen, der der Versicherte von jetzt
ab angehören muß. Unterlaß, oder verzögert die Krsatzkasse

die Benachrichtigung des Arbeitgebers oJer dieser die Meldung

in dic Z\vangska<se. so haftet d;e Krsatzkasse für die Vcrsiche-

«ungsfril'c. dic bis zur ordnungsmäßigen Meldung des Versicher¬

ten bei der Zwangsk.ssc eintreten. Der Arbeitgeber haftet der

Ersatzkasse für den Schaden, den er ihr durch schuldhafte

Unterlassung oder Verzögerung der Meldung verursacht. Knd-

fleh wurde £ 505 Abs. 2 gestrichen, so daß es der Krsatzkasse

nicht mehr gestattet ist, diejenigen, welche sich zum Beitritt

melden, ärztlich untersuchen zu lassen und den Beitritt Kr.

Itrankter zurückzuweisen.

Ferner hat der Anssdiufl den Krankenkassen einen neuen

Ersatzanspruch gegen die Unfallversicherung
verliehen. Nach Unflllen hat der Trü.'cr der Unfallversicherung
in die Krankenkasse die Kosten der Krankenpflege zu erstatten,

die d.e Kasse dem Verletzten in den ersten 13 Wochen ve währt

hat. und zwar Im Betrr.gr von'drei Achteln ..es 0rundlohne»,

nach dem sich das Krankengeld des Berechtigten bestirnt* t

(§ 1512a).
Das Oesetz tritt mit dem 1. April in Kraft. Es ist im

„Reichsgesetzblatt" Teil I Seite 225 ff. vcflffcntlicnt.

Qustav Hoch.

Verwaltung.
I

Das Gesetz zur Erhaltung leistungsfähiger Krankenkassen
Ist im „Reichsgesetzblatf- Teil I, auszugeben zu Berlin, den

4. April 1923, Nr. 25 auf Serte 225 bis 231 veröffentlicht. Wegen
seiner großen Wichtigkeit für die praktische Arbelt in den Trä¬

gern der Sozialversicherung bringen wir es nachstehend In
seinem vollen Wortlaut zum Abdruck:

A. Versicherungspflieht.

8 1. Im 5 165 Abs.-1 Nr. 6 der Reichsversicherungsordnung sind die Wort«

„soweit .... ist" zu ersetzen durch „soweit Ihnen nicht ein jährliches Ein*

kommen in dem nach 8 165a festgesetzten Betrage sicher Ist".

Im § MI Abs. 2 der Rcichsveisicheröngsordneng sind die Schlußworte „daB

? . . . übersteigt" zu ersetzen durch „daB ihr regelmäßiger Jabresarbeitsverdienst

¦n Entgelt nicht den nach § 165a festgesetzten Betrag übersteigt".

Hinter § 165 der Rcichsversichcrungsordnung wird folgender neuer § 163a

eingefügt:

8 165a. Der Rclchsnrbcitsminister setzt die Orenien den jährlichen Einkom¬

mens und des Jahresarbeitsverdienstes fest, soweit sie nach § 165 Abs. 1 Nr. 6

und Abs. 2 die Versicherungspflicht bestimmen. Er bat die Pestsetzung dem

Reichsrat und dem Ausschuß des Reichstags för soziale Angelegenheiten alsbald

iritzuteilen und auf ihr gemeinsames Verlangen zo Andern.

Im § 176 Als. der Reichsversicherungsordnung werden die Schlußworte

•»Wenn .... Obersteigt" ersetzt durch „wenn nicht Ihr lahrliches Gesamtein¬

kommen den vom Rcichsarbeitsministcr festgesetzten Betrag übersteigt. Für dio

Festsetzung gilt § Mt entsprechend".
Im 8 577 Abs. I Satz 5 der Rcicbsversichertrngsnrdnung sind die Worte

».deren .... übersteigt" zu ersetzen durch „wenn deren Jahresarbeitsverdienst

nicht den nach § 165a festgesetzten Betrag übersteigt**.

Im 8 1084 Satz 2 der Relchsverslchemngsordnung sind die Worte „deren

. . . tibersteigt' zu ersetzen durch „deren Jahresarbeitsverdienst den nach

f 165a festgesetzten Betrag übersteigt".

§ 2. Wer einer Ersatzkasse angehört und auf Orund der Vorschrift dea 8 1

fn einer knappsthaftlichen Krankenkasse versicherungspflichtig wird, weil sein

regelmäßiger Jahresarbeitsverdienst siebenhundertundzwanzigtausend Mark über¬

steigt, kann von der Versicherungspflieht bei der knappschaftlichen Krankenkasse

befreit werden, wenn er es bei ihr binnen sechs Wochen nach dem Inkrafttreten

dieser Vorschrift beantragt. Dem Antrag muß stattgegeben werden, wenn die

Mitgliedschaft bei der Ersatzkasse bereits länger als sechs Monate bestanden hat.

Eür Mitglieder von Ersatzkassen, die wegen Ucberschreitens der gesetz*

liehen Verdienst- oder EJnkommensgrenze aus der Versicherungspflieht aus¬

geschieden sind, ihr aber infolge dieses Oesetzes wieder unterstellt-werden,

bedarf es für das Ruhen der Rechte und Pflichten bei ihrer Krankenkasse keines

Antrags. Voraussetzung ist, daß die Mitgliedschaft nm Tage der Verkünduni

dieses üesetzes besteht und Jene Rechte und Pflichten bis zum Ausscheiden aus

der Versicherungspflicht geruht haben. Der Arbeitgeber Ist von der Meldepflicht

für solche Versicherungspflichtige befreit, wenn Ihm die Mitgliedschaft bei der

Ersatzkasse, an die er seinen Beitragsteil abzuführen hat, und das Ruhen der

Rechte und Pflichten bei der zuständigen Krar.kenkasse vor Ablauf der Meldefrist

nachgewiesen werden.

8 3. Wer in der Zeit seit dem 11. Dezember 1922 wegen Ueberschreitens der

Verdienst- oder Einkommensgrenze von siebenhundertundzwanzigtausend Mark

tus seiner Krankenkasse oder knappschaftlichen Krankenkasse ausgeschieden Ist,

kann bei dieser Kasse binnen sechs Wochen nach dem Inkrafttreten dieser Vor¬

schrift die Wiederaulnabme als Mitglied gtmaß 8 313 der Reichsversicherungs¬

ordnung beantragen, sofern er beim Ausscheiden zur Weiterversicherung be¬

rechtigt war und nicht Jetzt nach 8 1 versicherungspflichtig ist.

Die Kasse kann den Berechtigten, wenn er sich zum Beitritt meldet. flr/tlich

untersuchen lassen. Eine Erkrankung, die beim Wiedereintritte bereits besteht,

begründet für diese Krankheit keinen Anspruch auf Kassenleistung.

§ 4. Wer die für seine Versicherungspflieht nach § 165a der Reichsversiche¬

rungsordnung maßgebende Verdienstgrenzc überschreitet, scheidet erst mit dem

ersten Tage des vierten Monats r.&ch Ueberschrciten der Verdienstgrenze aus der

Versicherung«pf!iclit aus.

Das gleiche gilt sinngemäß für Hausgewerbetreibende bei Ueberschreiten

dtr nath 5 165a der Reichsversicherungsordnung maßgebenden Einkommensgrenze.

B. S3chbczfige end Grundlöhne.

8 3. Der 5 160 Abs. 2 der Reichsversicherungsordnung erhil!! folgende Fassung!

„Den Wert der Sachbezüge stellt das Versicherungsamt nach Ortspreisen

fest; vorher hat es den beteiligten Krankenkas<cn Gelegenheit zur AeuPerung zu

geben. Die oberste Verwaltungsbehörde kann Näheres bestimmen, Insbesondere

vorschreiben, daß die Festsetzung des Versicherungsamts der Zustimmung des

Oberverskheryr.gsamts bedarf, und daß das Oberversicherungsarnt die Fest¬

setzung vorzunehmen hfit, wenn es die Ocnehmigung versagt."

6 6. Der § 1S^ der Rcicbsver«icherur.gsordnung in der Fassung der Verord¬

nung über Grundlohne In der Krankenversicherung vom 27. Februar 1923 (Reichs¬

gesetzbl. I S. 158) erhält folgerte Fassnng:

„Die baren Leistungen der Kassen werden nach einem Orundlohn bemessen.

Diesen serrt der Kassenvorstand stufenweise nach der verschiedenen Lohnhöhe

der Wucherten lest, und zwar im Betröge des au! den Kalendertag entfallenden

Teiles des Arbeitsentgelts im Durchschnitt Jeder Lohnstufc. Dabei ist der l\*-

gelt zn berücksieb..gen. soweit er zwe.tausendvierhnndert Mark fflr den Kalvnder-

t*g nicht Übersteigt; für die Berechnung IM dit Woche zu sieben, der Monat

7u dreißig und das Jahr zu dre.h*_»ndcrtsechzlg Tagen anzusetzen. Bei Bemessung

der Lohnstnfen ist auf die Lohnklassen nach 8 1245 Rücksicht zu nehmen. Der

Kassenvorstand kann dabei a»ch Lohfistufen festsetzen, die zwischen den Grenzen

der Lohr: lassen Heren. Der Reichsarbeitsminister lann hierüber Näheres

bestimmen.

Dic Festsetzest der Lobnstofen und de* OnmltdtaM bedarf der Zustimmung

-jti öH^n>efstc%ef!tfifsemt9.
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Drr Kassenvorstand tann fflr den Grundlohn den Entgelt berücksichtigen,

soweit er vierz*. hr_u*usendvicr1iunde_t Marl; für den Kalendertag nicht übersteigt.

Dio Satzung kjun statt der Loh.ü/veu den wirklichen Arbeitsverdienst der

einzelnen Versicherte« bis vierzehntausendvierhundert Mark für de« Kalendertag

als Grundlohn bestimmen, Sic kann ti.es aligemein oder uur für rinzelia Be-

titcbe tun.

Die SatSMf kann ferner als Orundlohn den durchschnittlichen Tngescntgelt

derjenigen Klass— Versicherter, für welche die Kasse errichtet ist, bis vierzehi-

. ii ist ndvierhundert Mark für den Kalendertag bestimmen. Dic Bestimmung bedarf

Ocr Zustimmung d:s (oberversieherungsamts

Für freiwillig Beitretende, (ur die sich hiernach Lein Grundlohn ermittelst

Ijßt. bestimmt ihn der Vorstand.

Aenderungen des Grundlohns wirken auf die Barleistungen spätestens vom

l>e.*ir_r.e der fünften auf den Vorstandsbeschluß folger.den Kalenderwoche ah.

[lies gut auch für \ ersicheruugsfälle, du bereit« eingetreten sind.

Die Qrtmdlöhi e und die einzelnen baren Leistungen de: Kassen sind auf

volic Mark nach (ben aufzurunden."

Dea § 4Si Abs. 1 der ReJdmrersIcfcerc.igsordnttng wird folgender Satr an¬

gefügt: ,.§ 180 Als. 7 gilt entsprechend."

S 7. Im § 182 Nr. 2 Jer Rctclisverstcttcrungsordnung wird das Wort „Arbeits-

tnz" durch das Wort ..Kalendertag" ersetzt.

Hinter 8 137 dtr Reichsversicherungsordnung wird folgender neuer 8 187a

eiofHßgt:
i 187a. Die Krankenkasse darf über die den Erkrankten ausgehändigten

Arzneibehältnisse verfügen.

Im § 191 Abs. 1 der Reichsversicherungsordnung fallen die Worte „und es

»..gemein für Boas« Md Feiertage zuzubilligen" weg.

Im § 3*4 der Rcichsversichcrungsordnung wird Abs. 3 gestrichen.

§ 8. Im § 811 der Reichsversicherungsordnung fallt der zweite Ha'.bsitft

(„Aenderungen des QruuJ.olirs haben keinen EinfluC") weg.

C. Träger der Krankenversicherung.

8 V. fn der 55 OB« ?.V) der Reichsversicherungsordnung wird das V/ort

„zwcihuridertunditttifzi;;" durch das Wort „tausend" ersetzt.

§ 10. Im S 245 Abs. 1 der Reichsversicherungsordnung wird hinter den

V/orten „Ein Arbeitgeber kann" eingefügt „mit Zustimmung des Betriebsrats".

§ IL I>er | 34«) der Reichsversicherungsordnung erhält folgende Fassung:

..Wer die Mitgliedschaft bei einer Betriebskrankenkassc freiwillig fortsetzt,

M nur solange wählbar und wahlberechtigt, als er dem Betrieb angehört, für

welchen die Ka<se errichtet ist."

§ \l. Der ä 204 Abs. 2, 3 Jer Rehhsversichcrungsordnung erhält folgenden

Wortlaut:

..Dies k:«nr_ geschehen, wenn das Versicherungssmt (BeschlußatisschuB) nach

Anhörung der beteiligten Krankenkassen und Gemeindeverbände das ßedürfuis

fir ihr Fortbestehen verneint. Betragt der Mitgliederstand oer Landkrankenkasse

n.cht nur vorübergehend veniger als tausend, so ersetzt der Antrag des Vcr-

ncherungsamLs den der Kasse und des Gemeindeverbandes nach § 282.

Sinkt der Mitgüeder&tand einer für lea ganzen Bezirk des Versicherungsamts

^richteten allgemeinen Ortskrankenkassc nicht nur vorübergehend unter fünf-

bnJert. so kann sie auch, ohne daß ein Antrag der Kasse und des Gemeinde-

Verbandes Md 8 282 gestellt wird, au? Antrag des Versicherungsamts mit der

Ljndkrankenkasso des -Bezirks vereinigt uer,1en."

8 13. Dem § 205 der Reichsversicherungsordnung werden folgende Absätze

8 und 4 ängstigt:

..Betragt der Mltgüederstand einer dieser Kassen nicht nur vorüberrehend

weniger als tausend, so genügen die Anhörung der beteiligten Kassen und Qe-

tnelndeverbände und der Antrag des Ve_*sicherungsamts.

Unter den gleichen Voraussetzungen können aus wichtigen Gründen mit Ge¬

nehmigung der obersten Verwaltungsbehörde auch allgemeine Ortskrankenkasse!

oder Landkrankenkassen miteinander vereinigt werden, die in den Bezirken ver¬

schiedener urm._ctt.bar benachbarter Versicherungsämter ihren Sitz haben."

§ 14. Im § 80 Nr. 1 der Reichsversicherungsordnung wird das Wort „zwef-

hundertundfünf.dg" durch das Wert ..tausend" ersetzt.

§ 15. Dem § 2m wird folgender Abs. 2 angefügt:

„Beträgt (.er Mitgliederstand einer der beiden Kassen nicht nur vorher¬

gehend wenige all tausend, so genügt statt des Beschlusses dar AassctiBSÜ die

Anhörung der beteiligten Kasseu und des Gemeindeverbandes sowie der Antrag

iei Versicheringsanu*."

8 16. |ü | 274 der Reichsversicherungsordnung erhält Nr. 1 folgende Fassung:

... . . ihr Mittliedcrstand nicht nur vorübergehend unter einhundertundfOnfzig.

bei Krankenkassen für landwirtschaftliche oder Binnenschiffahrtsbetriebe unter

fflnfzig. bei sonstigen zugelassenen Krankenkassen (§ 255) unter hundert sinkt."

8 17. Der § I7f t*er keichsversloherungsordaung erhält folgende Eassung:

„Mehrere iMiiingskrankenkassen In Bezirke desselben Versicherungsamts

k0««efl 2uf BesckliS Ihrer AllühllHl vereinigt werden."

§ IS. Im § 2f»0 der Reichsversicherungsordnung wird das Wort „vier¬

einhalb*4 durch das Wort „siebeneinhalb" ersetzt.

Im § 274 Nr 1 der Rcichsvcrskher:.ngsordnung Wtti das Wort „sechs" durch

das Wort „drei
*

ersetzt.

D. Meidungen.

5 10. Im $ 317 6er RclchsYenlchercngsordnuf wird hlr.'er AM 2 folgender

neuer Abs. 3 einfettft:

„Der Katsenrorstand kann mit den Inhabern von Betrieben, fflr welche dfe

Beilrice Bacb dem wirkliche« Arbeitsverdienste bemessen werden (8 180 Abs. 4).

vereinbaren. taO s»e Listen über den den Versicherten gezahlter. Entgelt an de«

Zahltagen (5 J83J einreichen and Ihre Bflefcoi und Belege fflr den Kasserv^r-

stand zur Kachprflfoif dieser Listen offenhalten. Solange diese Vereinbarung

eingehalten v. ir J, fllH die Pflicht zur Erstattung der Im Abs. I vorgeschriebenen

Meldungen Wegs die Versicherten geilen als angrme*Jet Im 3inne des I 397a."

§ 317 letzter Absatz der Reicbsversicherungsordnung erhält folgende Fassung::

„Der Reichsarbeitsminister kann Bestimmungen zur Vereinfachung des

Meidewc^ens treffen; soweit Miese nicht entgegenstehen, können dic obersten

Verwaltungsbehörden üser Form und Inhalt der Meldungen Vorschriften erlassen."

8 80. Der 5 31* Abs. 2 dtr Reichsversicherungsordnang erhält fügenden

Zjsj'z: „8 3! 1 Abs. 3 gilt entsprechend."

R. Gera el«last.

| ?t. Dfr AHsctaltt V des Zweitem 8<iches der Pelchsversicfirr.!nr*r.r Jneng

erhält folgende Ucberschrift:

•.V erwaltur. r der Mitte I. Oeraelnlas t."

Hinter 8 3**7 der Rei-iAs^erslcheruagsordnung werden folgende 88 3CTa b!s

267e e4ngcfJgt:

8 367a. Die Krankenkassen Im Bezirke Jedes Oberversieherungsamts traget
im Vcrhä.tnis zueinander ci::en Teil ihrer Aufwendungen gemeinschaftlich (Qa-
meiiilast).

Soweit Ersatzkassen versicherungspflichtige Mitglieder In dem Bezirke dea
Oberversieherungsamts haUo, stehen sie für die üemeinlast den Kranken^
kassen gleich.

§ 3C7b. Zur Qcmeinlast gehörer.:
1. die Aufwendungen für die Wochenhilfe, soweit sie den Krankenkasse«

zur Last fallen;
2. ein Teil der Aufwendungen für ^ie Krankenpflege weiblicher Versicherter.
Bei der Wochenhilfe wird als Sach:elstung nach § 195a Abs. 1 Nr. 1 der im

8 197 bestimmte Beirag. als Wochen- und Slillgeld der versicherten Wöchnerlnuet
der im § lv5a Abs. I Nr. 3 und 4 bestimmte Mindestbetrag angesetzt.

Von den Aufwendung nach Nr. 2 gehört zur Gemeinlast der Betrag des
halben Ortslohnes. vervielfältigt mit der Zahl der Kra.nk__eitstage, an denea die
Kasse Krankengeld an weibliche Versicherte zu zahlen hatte. Ma3gebend ist der
am Sitze der Kasse geltende Ortslohn für weibliche Versicherte über 21 Jahre
in der am 15. des zweiten Monats im Kalenderviertellahre bestehenden Höhe.

8 367c. Abrechnungsstelle für die Gcmeir.iast ist das Oberversicherungsamt.
8 367d. Die Kassenvorstünde haben der Abrechnungsstelle bis zum 15. des

ersten Monats In ledern Kciiendervierieljahre nachzuweisen

1. die Höhe der im abgelaufenen Kaiendervicrtelhhr entstandenen Aufwcn«*

dungen für Wochenhilfe nach § 367h,
2. die Zahl der läge, nn denen die Kasse Im abgelaufenen Vierteljahre,

Krankengeld an weibliche Versicherte gezahlt hat,

8. die Durchschnittszahl Ihrer sämtlichen Mitglieder im abgelaufen«
Vierteljahre.

Die Abrechnungsstelle verteilt den Gesamtbetrag der Aufwendungen aut dl*
Kastei, nach der Zahl ihrer Mitglieder und belastet die Kassen rnit dem auf sie
einfallenden Anteil. Die Kassen, bei denen der Anteil höher Ist als der von

Ihnen angemeldete Betrag, haben den Unterschied an die Abrechnungsstelle ein-

rt'zahien. Die Abrechnungsstelle überweist die eingezahlten Beträge im Verhält¬

nis an d.ejenigcn Kassen, be; denen der Anteil niedriger ist ais der angemeldete
Betrag.

§ 367e. Der RckhsarbciSn.i Istcr Ist ermächtigt, das Nähere zur DurcW
führung der Vorschriften des § _3t>7d zu bestimmen.

Die oberste Verwaltungsbehörde kann statt des Oberversieherungsamts «ad
seines Bezirkes andere Stellen und andere Bezirke fflf die Abrechnung bezeichnea.

P. Beiträge.

5 22. Dem 5 188 Abs. 1 der Reichsversicherungsordnung wird folgender
neuer Satz 2 angefügt:

„Si* sind auf volle Mark nach oben aufzurt.nd?n.'*

8 23. HlfUer § 881 der Rei^hsverslchcrungsordnufig wird folgender neuet
8 397a eingefügt:

„Der Vorstand der Krankenkasse kann von Arbeltgebern, die mit der Zah*

lung der Beitrags für die angemeldeten Beschäftigten und Hausgewerbetreibenden

länger als eine Woche von der Zahlungsaufforderung ab in Verzug sind, einen

Zuschlag ia den Beiträgen erheben, der für JeJe Woche des Verzugs vom Be-

g nne der zweiten Woefce ab zehn vom Hundert des Beitrags beträgt. Der Ge¬

samtbetrag der Zuschläge darf flu Fürufaehe der rückslind.gen Beiträge nicht
überscbrcltcn." 0

8 24. Im Falle eines dringenden Bedarfs )<?nn der Kassenvorstand ohnn

Satzungsänderung mit Zustimmung des Oberversieherungsamts beschließen, Mi

längstens zum 31. Dezember 1923 Notzuschläge zu den Beitiägcr_ li erheben.

Diese Zuschläge dürfen zwei vom Hundert des Grundlohns unJ zusammen mit

dtn Beiträgen selbst zehn vom Hundert des Grundlohns nieht übersteigen. Plf
Ihre Festsetzung und Erhebung gelten die einschränkenden Vorschriften der.

§§ JS8 bis 390 der Reichsversicherungsordnung ni~ht.

Die Notzuschläge können für die niedrigeren Lohnstufen niedriger als fflr d(q
höheren Lohnstuten bemessen werden.

8 25. Hinter 8 404 der Reichsversicherungsordnung wird folgender 8 401a

eingefügt:
8 404a. Der Relchsarbei.smirlster kann Bestimmungen treffen, um die EfaJ

Stellung «ler Beiträge zu vereinfachen.

G. Weehenhüfe.

8 26. Der 8 Wa Abf. 1 der Relchsversicherung'.ordrrng erhalt Im EtagNg
folgende Fassung:

„Weibliche Versicherte, die in dzn fetzten zwei Jahren vor der Niederkunft?
mindesten* zehn Monate IiinJjrch. im L-tzten lehre vor der Mederfcnnft aber

mindestens Sachs Monate hindurch auf Grund der Refchsversbiherung oder bei

einer knappschaftllcheu Krankenkasse gegen Krankheit versichert gewesen slndf
erhalten als Wochenhilfe".

8 27. Der § 195a Abs. I Nr. 3 der Re.chsverslcherungSDrdrvjng erbült foW

gerd; Fassung:

•.3. ein Wocher.ge'd In Höhe c5es Krsnk^nreMes. Jedoch mindeste«! e!n«J

bffndertundzwanziff Mark täglich, für vier Wochen vor und sechs zusammen*

hängenden Wochen inmHtelbir nach der Niederkur.fi. Das Wochengeld für die

ersten vier Wochen Ist spätestens «il dem Tage der Cntbindang fällig."

6 23. Der § 195a Abs 1 Nr. 4 der RelchtrersIchtnuifSOrdaimg erhält foU

gen den Zasatz:

„Der Vorstand kam einen fföchs^betrag für das tägliche Stillfeld festsetzen.,f

8 29. Der 8 W8i Abs. 2 der Reicbsvcrsicherur'gserdnung erhfilt folgend«

Fassung:

„Neben dem Wochengelde für die Zelt nach der Entbindung wird kein

Krankengeld gewährt. Für die Zelt nach der Kntbindung, Ir. der die W'jchncrtn

gecen Entfeit arbeitet, wird nur das halbe Wochengeld fenahlt."
? § 30. Dem 8 195a der Reichsvenichcrungsorjnung wird folgender letzter

Absatz hinzugefügt:

„Der Anspruch bleibt beim Vorliegen der Ob'lgen Voraussetzungen auefc

dann bestehen« wenn die Versicherte wegen ihrer Schwangerschaft Innerhalb

sechs Wichen vor der Entbindung aus der Versicherung ausgeschieden Ist."

_^§ 31. Der 8 197 Abs. 1 Satz 1 der Reichsversicherungsordnung erhält folgend«

Passang:

2fst die W9ch.icr!n während d^^ Im 8 195a Abs. 1 bezeichneten Ze!* vor der

Niederkniet »»el mehreren h ranV enke^sefi. knappschaf. ichen Krankenkassen oder

Rrsatakaaaen mralchert gewesen, so haben die anderen dtr lelsttmgepfHchtige«

Kasse a<:! Verlangen die Leistungen aus Jeu 58 195a, I95c. \<K nach Verhiltnl«

du f4ltg<cdzdt m erstatten."
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| 32. Der t 2W* Abs. 1 Nr. 3 der Reichsversicherungsordnung erhilt fol-

fendc FsMcng:

,.3. die VerskhiTte« In den !etz:cn iv.tl Jahren vor der Niederkunft mln-

deüer.s zehn Mcr.ate hindurch. Im letzten Jahre ver der Niederkunft aber min¬

dester.^ v.ehs M i
' durch aul üranü der KckhsverSicherung oder bei einei

kuappscbaLLihtn ¥ nluusc gegen Kf««MMN versichert gewesen sind."

S 38. Dei II .
r Rcichsvcrsichcrnrgf.ord«««g und det 5 9 Abs. 3

des Oesctzet Qbef Wochcifirsorge vom V. Juni 1983 (Aricfcifl«seUM. 1 S. SL)

ttkelten lelgc&d* d Wortliit:

..Die Kassf ka?:n beantragen, duD ihr vom R«kkl aul die Ihr zur LaM Wtcifln

I_eiMUfk«n ein V«r*chu8 gewüh t «rlffl, Kr darf dm Betrag «MM übersteigt n,

den di? Kasse in laufex.'len Monat VOr&MSfcktltcfe lur das Reich zu verauslazen

hat. D«l Vurschuö ist LI \!vr nächsten Venechanng der geleisteten Zahlungen

«nszsgleichcn."

§ M. In F.ntMndungsfuIlcn. die \or dem 1. Dezemb«! 192J eintreten, wird

der VWM888t«Mi t\:*.r vorangegangenen VersicherunKsdaucr nach §§ MBit

2U5a der Briebsverslcherontsordnitnf dorch eine mindestens sechsmonatige Ver-

«tcherung im letzten Jnhre \or der N)tderki.nit genagt.

8 35. Per § AJ der Reich*vcrskherungsordnnng erhält folgende Fassung:

„Bei Arbe:f jf.tuhi^kcit *.nd Lr c'ic IfcMNf der Kr-nkenhillc leine Beiträge

SD entrichten.

1er eine YrrMcUcrte tfpd während des Bezugs von Wochen- und Schuan-

«erci.gu-J Beiträge so ij;ige «MM xu einrichten, ais alfl ridH gegen Entgelt

•ileitet.
#

II. Ersatzkassen.

S *V Im % 5n5 der Relchsversicherungsordnung wird Abs. 2 gestrichen.

Hinter 5 ^d All Ärfdta««fak_hcrur.gsordnunf werden ioigende Bestimmungen

«logeschaltet:
§ I2te. lör Ersatxkassen. fflr die aui Orund des § 518 eine Anordnung tbcr

die Aklührnng von Beitragstcikn der Arbeitgeber erlassen worden Ut. and ihre

MitfcIteJcr gelten die besondere:» Vorschriften der ?.& l\23b bis e.

5 523h. Mitglieder rolchcr trsatifcntfcn sind von der Mitgliedschaft brl

tlner Kr.mkcnk.issc bff;c:t.

3 5J.V. Der VertfcfcCftc h.t dem Arbeitgeber bei Antritt der B^cbültigung

eine BescHeinifMfl Ifccs seine S«_flriNrl8k«l| tut Crsatakas.se vorzulegen. Die

Kr*aUk.i**rn «_:»d '

» rp'ichti:. ihren Mitgliedern h^irn er5len Stellcnantrltt ond

bei Jedem Wcchs. l des Arbeitgebers eine 5okhe Bescheinigung auszustehen.

Der Arbeitgeber hat Beschäftigte, die ihm diese Bescheinigen* innerhalb

der Meldefrist vorkfOS, der Krankenkasse nich: an melden. Falls dem Arbeit¬

geber In anderer Wtlse flaubhr.fi nachgewiesen wird, daB der Arbeitnehmer

Mitgbrd d«| EnoUfcotOl 181. *o veriangfrt tkh de Meldefrist am gwei Wochen.

Wird die Beu? cni.gur.g nicht Innerhalb dieser Frist beigebracht, so bat der

Arbeitgeber die Meldung *u erstatte«.

Ü Ä2JJ. Die Friatzkassc bat Anspruch auf dm vollen Beiträgst« il, den der

Arbeitgeber an die Krankcukas.se abzuführen hätte, bei der der BescMftlft«

ohne die MitfliedNlNfh 1*1 de: Krsatzkasse versichert sein würde. Der Arbeit¬

geber hat den Bcitr:;;stril •..»n.'.ulU.r un Cen V«ftkk«rt(fl bei der Lohn- oder

Oehaltazahlang ubzutübr« n.

Streif über dm An«;
-

. J. der Er.satzka.se fCfCi Am Arbeitgeber wird Mit

| *i5 Alis. 2. 3 1188 mischte*««.

Für Wck-linve gelten f$ ¦?*. 20 Abs. I. 2 cnt«prcctypd.
5 bZto. Scheidet ein vtr^cherung^pllithtiges Mitglied aus der Ersataka'se

ans, so bat sie den Arbeitgeber binnen einer Woche hiervon xu benachrichtiget).

Dtr Arbeitgeber hat dei Versicherten üch der Mitteilung gcniäB § JI? za melden.

UnteiKiOt oder verzögert «lie Trsaukaste die Benachrichtigung des Arbeit¬

gebers oder dieser die 8kM««Ci so hattet die Ürsat/.kiissc Itir Versicherungs-

MLUc, die bis »ur ordnungsmäßigen Metdung de* Versichert« bei einer Kranken¬

kasse eifc.r<:tm. Drr l.rsatgka^c haltet der Arbeitgeber für den Schaden, den

er ihr -iuich Nft«M«ftl Unterbis'ung oder Verzögerung der Meldung verursacht.

$ 888 AN«. .1, 4 BSlUifl ent<r-echc:id.

9 37. Die H 18. U«. 13b drr Verordnung vom X Februar 1919 in der

Fassung Jn fltltllffS über Londkrankenkasscn, Ka^^cnangrutelttc und Ersatz-

|M88« v.m.i 8t !¦! M8f OtricIaaWttfbL S. 6W) fallen fort.

J. Crsai/anspmcli gegen Triger der L:n!at!vcrslcbcruflg.

S 88L Hinter 5 1512 der Bek>sT«r8kh«ri«n«ti»««fl werden «achsUhe«fli

neue Vorsehrificn «tageMil;

S 1812k« hl lontmlilll, fl«8 der Trlces der lArfaUverikkcra»« auf Orund

eines Uirtalls eine Rente «flei Vtcrbege.J :*- lakle« hat. so hat er der Kranken¬

kasse die K««tai \\%.r Kraokeaptk«* Q 181 Nr. I) zn erstritten, die Sie dem Ver¬

teilten hlirrfcilh der Sftleil dreizehn Wocfefa räch dem Unlafl gewährt hat.

För d;e Kt««ke«80«CS ll»d drei Achtel des Grundlohns zu ersetzen, nach

welchem sich ons Krankt&flCld des Dcr«chtlüe« httthilt Bei Krankenhaos-

pliege ,:• t d.'S gleiche für die KfOOk««pfl«0«.

§ 1812k. Die Erstattung na*h § 15121« tritt nicht ein, wenn innerhalb eines

Jahres «od dem Unlal! kein Ansprach auf Pe.";e oder Sterbegeld bei einem

Träger der UofalhreraicfccnMf geltend gr^ .cht worden i^t.

Ferner Ist im ? 1818 Ab«. 2 Act RiickSTCrsIchcranssordnisng hinter den

Worten „aus Jen H 15U" eiasatBfe« ..u-l^.i".

K. SchlnBvortcbrlHe«.

5 39. Bis ut anderen gesetzlichen Reg»
l

p-: uird die Im Gesetze vrm

8. Jnrsl 1982 (kfeiehsgcsetzbl. I S. 5 4) der rtt_cusregierun« crte»ttc Crmächtigung.

h» Patte de-» Bodarfa nm yasH'Hi'iüi Ces Reicher3ts «nd des Ausschusses fle«

Reichstags lur soziale An/tlegenheitc» dic Qreost« iur die Versicherungspflieht

and Versicherungibtredttifailfl in der Arbeiter- und Angeste!!t°:iverslchcrun:.

dic Höchstgrenzen Iiir de:_ Grundiohi ia t\r KruiikepvcrM'.hcring und die

«)fferrim6bigin höchst- und Mindestbet«äge für d.-s Sterbegeld in der Kranken-

nnJ Unh*.}vci*icher««f zu l_«flera Msd die crlürder.iv_ben Uebergangsvorschriiten

iu erUs&en, deni RtlchMrbcitsminiMcr übertragen. Dieser erläßt In ange-

«iessc»?cn Zwischenräumen die erforderlichen Bestimmungen; sie sind den

Reichsrat und dem Ausscluu Ccs, fttlthstltl IBS ic>z».le Angciegtnhilten alsbald

Biitziitciltj und ajf ihr gemeinsames Verlangen za ftnJern.

I 40. Di«Cea Oesetz tr.rt n.*t dem I. Apr.l 192.1 m Kraft.

Die Vcrstftade der Krankenkassen und kr.Appschattiichen KnnkwHiStn

haicn die tut Dvchtuhrjng des § ft ffforflefttcke« Beschösse innerhalb eines

Monats n^ch dem im Abs. 1 genanntem Tage dr.;i Olilm«iliChCf««fS—l| cLizu-

rekheii.

FBf '. f bnei anm, die \\r den. 1. Ar.'! 192.1 tntbaiuen sin«1., gilt 6 X> «11

dti 2_*..»fefc-fttc, u'^3 ti:. A^piach R*-r aul C. % vom ««.n&nuUn 1 -gc ak Itl dc^

Rest der Beiccszcit noch laufende Wochen- and Stiügcld besteht. Diese Ver.

Schrift gilt auch für Fille, in denen das FestsieMungsverfahren am 1. Apri 1821

bereits schwebt. Ist ein Anspruch, der bei Anwendung des § 30 begründet sen

wörde, bereite rechtskräftig abgewiesen worden, so hat die Krankenkasse «der

kMPPsduftttcbc Kfiikemkass« auf Antrag Ces Berechtigten einen nenen Bc-

scht»i zn^rrteiie«.

Die lüntstcboitf dieses Oesetxefl tcb;lderl Gustav Hoch ein-

Bebend in dem Leitaufsats dieser Ausgabe unserer Zeitschrift.

Im Zosammenbans wli dem vorstebeoden Wortlaut wird dadurch

unscre.i Lesen ci;i wertvoier Ueberblick Kcgeben, der ihnen

bisbesondere in ihrer Bcn.Spraxis gatfl Dienste leisten wird.

Zum Kontrollrecht der Krankenkassen gemäß 8 1466 RVO.

Die Forderung des Kontrollrechts der Krankenkassen ist ins¬

besondere in der Zeitschrift des Hauptvcrbandes der deutschen

Ortskrankenkassen bereits vor Jalircn erhüben und ausführlich

begrflfldcl worden. Ks gebt niciit an, daß bei der finanziellen

Notlage der Kassen diesen «anz erhebliche Mittel entzogen

werden und im Laufe der Jahre bereits gewaltig* Summen ver¬

lorengingen. Die Kasscnverwaituriken müssen, sofern dies in

letzter Zeit nicht geschehen ist, mit allem Nachdruck dahin

wirken, daß die den Landesvefskbemngsaiistatten im § 1466

RVO. tiageriamiefl Rechte auch den Kassen übertragen werden.

Oerade in der gegfwlrügca Zeit, in welcher der Wirtschaft*

liehe Niedergang auch die Sozialversicherung in seinen Bann

gezogen hat, muß dic Gesetzgebung den Kassen die Möglichkeit

geben, die durch Verletzung von Meldevorschriften verloren¬

gehenden Mittel zu erfassen. Dazu gehört unbedingt das

Kontrollrecht. Und es ist schlechterdings nicht einzusehen, daß

ein Versicherungsträger gegenüber dem anderen in Erfüllung

seiner Aufgaben gehemmt und demzufolge schwer geschädigt

wird. In welchem Umfange die Ortskrankenkassen bei nicht

erfolgter oder verspäteter Anmeldung und durch falsche Ver¬

dienstangaben geschadigt werden, ist auch schon des öfteren

gesagt und unter Beweis gestellt worden. Bereits in früheren

Jahren konnte man feststellen, daß für einen erheblichen Teil

der Versicherungspflichtigen die Meldungen bewußt unterblieben

sind und für mehr als 10 Proz. der Mitglieder Verletzungen der

Meldevorschriften vorlagen (verspätete Anmeldung, unrichtige

Lohnangabe; Unterlassung der Ummeldaag zur höheren Stufe

u. a. m.).

Daß sich diese Zustande in letzter Zeit nicht gebessert,

vielmehr verschlechtert haben, ist den K:,ssenvorstünden sowohl

wie den Aufsichtsbehörden bekannt. Ixider werden iiir Arbeit¬

geber, denen durch erkrankte Mitglieder oder sonstige Umstände

eine Verletzung der Meldevorschriiten nachgewiesen ist, von

den Versicherungsamtcrn Strafen festgesetzt, die so niedrig

gehalten sind, daß man nicht von „Strafen0, sondern von t,Be-
iohnungen" sprechen kann.

Den Krankenkassen muß mit dem Kontrollrecht zugleich das

Strafrecht in verschärfter Forst eingeräumt werden. Nun könnte

man einwenden, daß die Summen, die auf Qrund einer wirk¬

samen BetnebskontroJIe den Kassen zufließen, zum Teil wieder

als Verwaltungsausgaben Verwendung iimlcn für neue eine

Kontn;l!t:t:igkeit ausübende Angestellte. Dies trifft nicht zu.

Denn die Kontrollberichte der Landesversicbcrungsaiistalten

sind, da di? im § 1406 RVO. festgelegten Kontrollmaßnahmen

auch aile Vorstöße gegen die Meldevorschriften der Kasse erfassen,

gleichzeitig für diese verwendbar. Notwendig: wäre nur, daß sich

die Kontrolle dann auf alle im Betrieb Beschäftigten erstreckt,

da ja insbesondere nach den neuen Aenderungen der Invaliden¬

versicherung kaufmännisches Personal bei der LaiKlesvcrsichc-

rung-anstait nicht mehr zu versichern ist. Die Mehrausgaben,

die durch Abschrift der Kontrollberichtc u. a. entstehen, werden

den LaiKlcsversicherungsanstuUen von den Kassen erstattet.

Bei dieser Gelegenheit sei noch hingewiesen auf eine gesetz¬

liche Bestimmung, bei deren Aawesdmg den Kassen ebenfall«

erhebliche Mittel zugeführt werden können. Nach § 384 RVO.

kann die Satzung eine höhere Bemessung der Beitragsteile der

Arbeitgeber für Betriebe fordern, in denen dic Beschäftigten

einer erhöhten Krkrankungsgefahr ausgesetzt sind. Von dieser

Bestimmung wird wenig oder gar kein Gehrauch gemacht.

R. Falke, Angestellter der Allg. OKK. der Stadt Berlin.

*

Wir verweisen hierzu auf folgenden Versuch zur Regelung

der gemeinsamen Bcitragskontrollc der Reichsversicherungs-

trüger. Die Landcsversicherungsanstalt Westfalen hat Richt¬

linien fiir eine gemeinsame Kontrolle der verschiedenen Reichs«

Versicherungsträger aufgestellt. Die Landesversichcrungsanstalt

stellt ihre Kontroileinrichtungen den Krankenkassen und den

Berafsgenosseoscbaften zur Veriügung. Die Kontrolle erstreckt

sich bei den Krankenkassen vor allem auf die Nachprüfung

der Unterlagen ffir dic Beitragsleistung Hag des Eintritts, Lohn

usw.). Dic gemeinsame Kontrolle soll ir.i allgemeinen geschehen

in Verbindung mit der planmäßigen Kontrolle der Beitrage zur

Invalidenversicherung. Besonderen Wünschen der anderen

ReH&SYtetsteberangstTäteT soll nach M&giichkeit entsprochen
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werden, für die Zusammenarbeit der Landesversichcrunj.s-

anstalc i»mJ der Krankenkassen, die sich an tler Kontrolle be-

teilifev wollet», sind Richtlinien aufgestellt. Die LamJesvcrsichc-

runffsanstalt fordert von den anderen beteiligten Versichcrungs-

lraif«rn a>> lirsatz der Kosten nur ihre eigenen Aufwendungen.

Den Krankenkassen bleibt es überlassen, in weichem Umfange

lie von der gemeinsamen Kontrolle Oehrauct. machen wolle.:.

Wir sind allerdings der Meinung, dali auch dic Rciclisvcr-

.rangtanstalt für Angestellte In eine gemeinsame Beitrags«

itroflc mit einbezogen werben müßte. Der Reichsarbcits-
•:is.e. hat in einem Bescheide vom 13.

Dezember 1922 sicli

mann kommt zu dem Ergebnis, dafl eine zweckmäßige Um¬

gestaltung der Reichsversicherungsordnung an Haupt und

Qliedem so bald als irgend möglich notwendig sei. Damit diese

Umgestaltung möglichst schnell und reibungslos erfolgt, sei unter

/..»rückstcllung organisatorischer Streitpunkte das ma.cr.ello

Kcc.it der So .Versicherung einheitlicher, durchsichtiger hand-

»""^ .•i_.k"--Ii-?_ >,r».;UuiiaiJK ai/^KKii/.. wciucu. wie einzelnen

Versicherungslcistungen müßten sorgfältiger nach ihrem be¬

völkerungspolitischen Werte und nach wirtschaftlichen
Gesichts-

|l II ••' M » • •" w» • ... w.»».»».. «'»-.•>_.»•-*. •iw
- * s . . . »

¦
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In demselben Sinne gcäiiliert. wem auch die Regelung nicht punkten erfolgen. Vor allem aber müsse Sctiadcnverhütung,

jn,. besondere! Eile betrieben zu werden scheint. Der Bescheid Fürsorge in der Arbeit der Versicherungsträger sich noch mehr

lautet:
als bisher auswirken.

lautet:

„Zu tler ar.rc.cß.cr. Frape müssen, nachdem nj._nehr der ücrlcht dei

Rtic!.c.verj>!vhera:.2san.ls tAr.gczan^cn .it. noch die Rcilcrunrrcii der tröüerfi

J ander gtliM werden. Es „ird Insbesondtre zu prüfen sein, ob e* sic.'i

empfiehlt, diese Frage cesondert vor der In Aussicht genommenen allgemein« i

K'eforrn der Kei.;hsver&ic_»eTungsordnu!ig tu regeln. Eine Häufung der Kon-

.lOll.ä.ivkcit durd. jeden der vcrsc_.teder.en Versicherungsträger kann zu einer

rihel.iH.hcn Belästigung der Arbeitgeber führen. Jedenfalls wird

daher I 0 n f t f g eine Veielnheitlichuni der Deitrags-

Übcrwacbung für die verschiedeneu Veralcbernngs-

iweite animU.btn itlo. I. A.: Spiclhagcn."

Im Interesse der Kassen muß jedenfalls eine baldige Rege¬

lung gefordert werden!

Zur Irelwi.__j.eii Weiterversicbcrnng gemäü {. 313 RVO. Ein

Mitglied, das aui Orund der RVO. in den vorangegangenen zwölf

Monaten mindestens 26* Wochen oder unmittelbar vorher min¬

destens 6 Wochen versichert war, ist nach dem Ausscheiden aus

der versicherungspflichtigen Beschäftigung innerhalb 3 Wochen

zur Wcltcrversicherung berechtigt. Diese freiwillige Versiche-

jung ist jedoch im Sinne des 8 313 RVO. und nach der all¬

gemeinen Rechtsprechung nur bei der Kasse möglich, der der

Versicherte zuletzt angehört hat. Das wird in den Versicherten-

Kreisen oft und nicht mit Unrecht als ungerecht und unangebracht

empfunden.

Nehmen wir z. B. folgende Fälle an:

Ein Angesteliter scheidet am 31. Dezember aus seiner

Stellung In Düsseldorf aus. durch die er versicherungspflichtiges

Mitglied der Ortskrankcnkasse Düsseldorf geworden war. um

am I. Januar in München in Beschäftigung zu treten, wo er

wegen Ueh.rschreitcns der Versiehe.uugsgrenze zur Pflicht¬

versicherung nicht mehr in Betracht kommt. Es bleibt ihm

nun, da er keiner Krsatzkasse angehört und doch versichert sein

möchte, nur die freiwillige Weiterversichcrung bei der Orts¬

krankenkasse Düsseldorf übrig. Der Versicherte ist also Ka

München, de Kasse in Düsseldorf.

Eine Fabrikarbeiterin war längere Zeit versicherungspflich¬

tiges Mitglied der Ortskrankenkassc Ludwigshafen, tritt nun aus

ihrer Beschäftigung, um sich zu verheiraten und zieht nach Essen

um. Zur freiwilligen Weiterversicherung kommt nur die Orts-

krankenkas_,e Ludwigshaieii iu Erage, so daß sich hier dasselbe

Bild ergibt.

Was das für die Versicherten wie für die Krankenkassen be¬

deutet, ist bekannt. Abgesehen davon» daß die Kassen gemäß

ß 3<»S RVO. zur Bezahlung anderer als ihrer Kassenärzte nicht

verpflichtet sind, daß somit z. B. die Kasse in Düsseldorf dic

Leistung von Krankenpflege in München im allgemeinen schon

ablehnen kann, haben die Kassen in § 193 Abs. 3 RVO. eine

Handhabe, durch die Satzung den freiwilligen Mitgliedern, die

«ich nicht im Bezirk der Kasse oder des Versicherungsamtes auf¬

halten, statt der Krankenpflege den Betrag des hafben Kranken¬

geldes zuzubilligen. Restlose Uebernahmc der entstehenden

Kosten iür Arzt und Medizin kann also den Kassen nicht auf¬

gezwungen werden, wodurch die freiwillige Weitervcrsichcrten,

die sich nicht freiwillig oder vorübergehen«! außerhalb des

Kassenbczi.kes aufhalten, gegen die anderen Mitglieder benach¬

teiligt s»nd.

Dem abzuhelfen dürfte nicht schwierig sein! Wenn man von

item Gedanken ausgeht, daß jeder Versicherte c'.>er Kasse anzu¬

gehören bat. die er jederzeit persönlich 7*.. erreichen imstande ist,

so Iat der hiermit vorgeschlagene Znsati zu Abs. 1 § 313 RVO.

schon gefunden:
Die Fortsetzung der Mitgliedschaft ist nur zulässig bei

•Jer bisherigen Kasse oder, wenn der Wohnort außerhalb des Be¬

zirkes dieser Kasse liegt, bei der Allgemeinen Ortskrankenkaspe

des Versicherungsamtes, in dessen Bezirk sich der Versicherte

•ulhät !...•'

Meines Erach'ens würde diese Aenderung Jer jetzt geherden

Vorschrift für die Versteuerten wie ffir die Kassen sehr von

Wert sein. L. Lied. Kaiserslautern.

Reform unserer Sozialversicherung. Im Verlane von Georg

St.Ike, Berlin, ist w.tcr dem Titel „Weiche Wege führen zu einer

seitgemäL'ei Reform noaerei Sozialversicherung?" der Vortrag

des Präsidenten des Reichsversicherungsamts, Dr. Kaufmann, aal

dem 33. ordentlichen BefniSfenossenschaftStag erschienen. Kaui-

BW»

Gewerkschaftliches.

Aus dem Preußischen Landtag Anläßlich der Beratung des

Etats des preußischen Ministers fiir VolkswoWfahrt im Preußi¬

schen Landtag am 19. April nahm der Abs. Scholich auch zu

dem Schreiben des Wohlfahrtsministers vom 19. Dezember 1923

und dem Erlaß vom 4. Januar 1923 u. a. wie folgt Stellung:

Dann noch cinigo Worte über die Eingriffe des Volkswohlfahrtsministeriumi

In da* Selbstvcrwaliangsrecht der Krankenkassen.

Man hat es lür richtig gehalten, vjr kurzem einen Erlafl Lbcr Praiung

der Kranke ii kassenangestellten herauszugeben, in diesem

Erlaß wurde darsof hingewiesen, dafl In den Kassen vielfach Leute beschäftigt

seien, die nicht zur Bekleidung ihrer Posten fähig uären; sie müßten daher

geprüft werden, (Sehr gut rechts») Ich WtM sieht, wer i:n Volkswohlfahrts^

m.nlstcritim diese Kenntnis gesammelt hat; der Verfasser dieses Erlasses kann

Jedenfalls nkht vcu sich behaupten, dafl er eine Ahnung von den Dingen hättef
die Jn den Krankenkassen vorgehen.

Man beruft sich dabei auf den § 355 der RcichsvcrsloherungSQrd'..ung, wo¬

nach der Nachweis einer fachlichen Befähigung: erbracht werben mcfl und die

Aufstellung: der Dienstordnung der Genehmigung des Oberversiche:;.ngsamtes

bedarf. Wir wenden HM dagegen, dafl eine M veraltete Bestimmung, die in den

politischen Kämpfen bei Schaffung der Rcichsver>ichertn;gsordnung als beson¬

deres politisches Merkmal hineinkam (Widerspruch bei der DcutschnationaJcn

Volkspartei), heute noch zu Recht besteht. Man solle sie so schnell wie möglich

aus der Weit schaffen. Darauf beruht unser Antrag, um dessen Annahme ich

Sie bitton möchte. Der Vorganger de1? heutigen Herrn Woh.fahrtsmiuisters,

Herr Stegerwald, ist seinerzeit in einem Hr.afl schon davon ausgegangen, daB

man dic Ocnehn.ipmgspfiicht des Oberversichcrungsamtcs nicht hNtttf als

Grundlage voraussetzen dürfe. Cr schrieb damals:

„Für die GeaefcflrfgMg einer vom Uiwdkfttfcttkassenverband t3r Schlesien

aufgestellten Prüfungsordnung durch das Oberversulurungsamt Uli es an

einer gcsct2.Uv.hci Grundlage. Der Genehmigung unterliegen nach 5 355 RVO,

die von den einzelnen Krankenkassen beschlossenen Dienstordnungen uni

demzufolge Prflfci.gsordnunccn für Kra<.ke_ka«senc\ngcstc__te nur, wenn sie

Teile einer Dhlflul.ft_.Mi bilden, oder Wtnn in einer Dienstordnung ausdrück¬

lich auf die Genehmigung einer von Jem Ka*$envorstard aufgestellten oder

anerkannten Prüfungsordnung Bezug genommen wird/' (Trlaü des preußischen

Ministers für VoUttWohlfabrt vom 1. September 1920, VtlkSV* 1920 S. 305.

Dio Itkrihteitiing,)

Es ist dabei noch bemerkenswert, daß es In der Wordnur.g des Jetzigen

Volkswcfcliuhrtsmlnisurs heifit, daü solche JV.if^.g'ausschüse zu bilden sind onJ

daB überall auch Herren aus dem Oberversichcrungsamte sich daran beteiligen

müssen. Hoste, wo man das SeihttvffwattüaorecM der verschiedenen Körper«

schatten, auch der MestifeWecbtiichen. au! allen Selten immer wieder betont,

tollte man hü Volkswohlfahrtunic:stcric:n auch etwas mehr VerstSudiita dafür

erwarten dürfen.

Zum Schluß noch eine andere Angc'c^erheit; sie betriff! dit Abmachung

dea ii a u p t v e r b a ii J e s deutscher Ortskrankenkassen

mJt dem Zentraiverband der Angestellten, aho das Tarife-

recht der Argeitcittcn. Es wlrj Md da in einem Schreiben darauf hingewiesen,

daß das Tarifrecht nach der Verordnung vom 23. Dezember 1918 ftf die Besol¬

dung der KrsTikcükasscnankestcüten mir unter ClntckrlakMtCa zur Anwendung

gelangen Mut

Herr Hirtslefer Ist »e!bst tin Mann aus e;nc?n Stande, der wtfB, welche

große Bedeutung man, wervi BM den sozialen Frieden Im nerfort propagieren

will, den Tarifvertrfcei zwischen zwei Ko:.irahei.;e_i_ Arbeitgebern und Arbelt-

nehmern. beimessen mw§. Ich wtid, dud er sich pttttoUck aucli einmal sehr

wohlwollend über diese i'ar;f%er_r_ixt2 aufgebrochen hat nnd dafl e: IfcNfl aucfi

Qcitwpg verschaUea wollte !n leigcn Mlnltterinm aber richtet Mag liefe nicht

daiiec!.. dort n;ac!it m^n efeeo« Wgf man rfll, und dort beseitigt man eich ein¬

fach die TarifvtrUige, wenn es ci:.f::i niciit paßt, man lekrfnkt sie ein, weil

sie nicht maßgebend seien. Aüwh von Herrn Volkswcfclfafcrttffiiahtei mufl un-

bedir.gt erwartet werden, dafl er h leioeni Mlaitterim Agwctfongca gibt, dafl

solche D;nre nicht vorkommen diirfen.

Daß das Sclbstvervaltungsrecht dtr Kassen elnJ

geschränkt uird, dafür kau die OrtskramkeaktSM ;/? Liegalt! auch ein Beispiel

lartttllt*. Ihr wird In einem Sckrdbea des Versitzenden des Obcrvcrsicberungs^

imtes mitgeteilt.

werden sofort unJ zweck¬

mässig besetzt durch denOffene Stellen

i SfeUcnnadiWcfs
desZenbralverbandesderAngestellten, i

Berlin SO. 26, Oranicr.ftrasse 4Ü—41,
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daß bei Orts- ued I.andkranl.enkatsen. die M>ber noch nicht revidiert worden

»Ind. d*c Revision schleunigst nachzuholen ist. Ergibt nch bei Ihnen, dafl Sie

die Satte von 10. \2 und 3 i'ror überschritte* haben, wo Ist über die (JrQnde

sofort z« beruhten.

Also die Krankenkassen dürfer nicht einfach das ausgeben, was sie für notwendig

t<nd richtig b%lt;n; der Vorsitzende eines Übervertuhc.'.uigtamtet sagt ihr

das dOr!t ihr rieht, dazu habt ihr rar kein kV.ht.

Die Abgabe fjr die Verwaltung so'.l Sil OrtAftflkenktm« ftldH mehr als

6 Proz. betragen, so uhrr_b*. der Vorsitzende des OberverstcherangiMBtil

Llegnitt. Pas darf nicht iMwidcrtprochen bleiben und muß entschieden zurück¬

gewiesen werden 11s wäre gut, wenn der Herr Wohlfakrtsmlnisler sich einmal

um die allen Herren kQmmerte, d\e so etwas machen, wie (lebemuat von Geldern.

der seinerzeit Lei den Vfftu»dl«ft*M gwitcfcee Kassenvorständen und Aerzten

t*l den AatNknsSM der Kass-ivertretcr sich entfernte oder sich mit anderen

unterhielt, also keine Aufnerk«ar:keit relgte. D* sollte maa auch einmal auf¬

räumen mit diesen Praktiken t.rid andere Herren an die Stelle setzen. woh»i

a.e gehören. und die Herren djrt beseitigen. Dann wird man den frieden In

den Kassen eoefc wloJetherstelle« kftnnvn. so daß nicht die eine Seite die andere

r.:t Schmtti bewirft, SoMcn bnde Seiten gemeinsam arbeiten, aber nicht gegen-

e!:ij'i«*er. Dann werden uir vorwärts kommen.**

Die sozialdemokratische Fraktion hat hierzu folgende An-

trifft Bestellt:
Per Landtag wolle bcschüeScn:

das Staatsrainitterium zu ersuchen, das Ministerium fflr Volksoittfatfl M

veranlagen, leinen KrlaB vom 4. Januar 1023 über die Vorbildung und Aus¬

bildung der KfMhWlIameMimllllNl — III V 2IHJ (V.jlkswohlfdhrt Kl

Seite bs>) — uieder aufzuhelfen.

Der Landtag wolle beschließe«:

du Stiatvfiir.istcrlam zu ersuchen, von der Pelchsreglerung eine Aendcri'ng

des 5 355 RVO. zu fordern, damit auch den Krankenkassen und Ihren An«

gestellten das Ihnen auf Orund der Verordnung vom 23. I>ezember lVld M«

stehende Tarifrecht rweiUMrcl gewährleistet wird.

Die Abstimmung Iber diese Anträge findet nach den Oster-

lirlea des Landtags Statt

Zur Relchsbesoldunssordnumt Zu dem Bericht fn Nr. 4

[dieser Zeitschrift auf Seite 19 über die Erhöhung der örtlichen

SoadcrsuschligC (eiler: wir mit, daß diese nicht ab I. Pebruar,

sondern erst ab 15. Pebruar V)23 iür die besetzten Gebiete ver¬

doppelt worden sind. Außerdem wurden die örtlichen Sonder-

EUSChliffC für Hagen, Barmen. F!berfe!d. Remscheid und einige

andere Orte im angrenzenden Oebiet verkoppelt. Die Verhand¬

lungen über Neuregelung der örtlichen Sonderzuschfäge in den

unbesetzten Gebieten dauern an.

Aus dem Schtildbuch der Versicherunesbehördcn. Wir haben

lange gezögert, gegen das mehr oder weniger rigorose Ver¬

haltes der Vcrsichen.r.gsbehörden in dem Genehmigungsver¬

fahren betreffend die Dienstordnungen fiir die Krankenkassen¬

angestellten in breitester Oeffentlichkeit Pront zu machen, weil

wir glaubten, daß zumeist die vorn bekannten grünen Tisch des

Preußischen Ministeriums für VolksWohlfahrt herausgegebenen

Erlasse schuld seien an dem mangelnden sozialen Verständnis,

wie es in dem Genehmigungsverfahren des öfteren leider zutage

getreten ist. Wenn wir jedoch nunmehr aus unserer Reserve

heraustreten, so deswegen, weil tatsächlich die Uebcrgriife un<l

rechtswidrigen Handlungen einzelner Versicherungs- und Ober¬

versicherungsärnter das Mall alles bisher Dagewesenen und

überhaupt des Glaublichen überschreiten.

Das Versicherungsamt Oscherslcben mit Herrn

Laadrat Dr. Heine an der Spitze hat in allen Maßnahmen auf

F'inschnürung des Sclbstvcrwaltungsrcchts der Krankenkassen

den Vogel abgeschossen.
Pine vom Kassenvorstand im Pinvernehmen mit den Ange¬

bellten nach Zustimmung des Kassenausschusses aufgestellte

Dienstordnung wurde dem Oberversicherungsarnt Magdeburg

zur Genehmigung unterbreitet. Das Oberversicherungsamt

Magdeburg fand keinen Anlaß, che in dieser Dienstordnung fest¬

gelegten Bestes der Krankenkassenangestellten zu beanstanden

und genehmigte die eingereichte Dienstordnung. Da die Aus¬

händigung der genehmigten Dienstordnung sich verzögerte,

fragten unsere Ko.'egen nach und stellten zu ihrem großen Pr-

Staanea fest, da(J das Versicherungsamt Oscherslebeu sich wei¬

gerte, die vom Oberversicherungsarnt genehmigte Dienstordnung

der Kasse auszuhändigen mit der Begründung, daß die Pingrup-

pierung zu hoch sei und die Dienstordnung günstigere Bedingun¬

gen enthalte, als sie fflr die Staatsbeamten vorgesehen seien.

Ps begnügte sich Dicht mit dieser Weigerung, sondern führte

über die Genehmigung der Dienstordnung durch seine ihm vor¬

gesetzte Dienststelle, das Oberver Sicherung* amt. Beschwerde

beim Preußischen Minister für Volkswohlfahrt. Um nun dieser

Beschwerde auch den nötigen Nachdrach zu geben, drohten die

Beamten des Versicherungsamts gleichzeitig Im Palle einer

Genehmigung der Dienstordnung durch den VVohlfahrtsminister

damit, ihre Aemter dem Minister /ur Verfügung zu steilen.

Wenn je etwas mehr angetan ist das Vertrauen in den

Versicheruagsbcfiörden liicht nur bei den Angestellten und Kassen-

vorstinden, sondern auch [n weitesten Versicheruntcskreisen zu

erschüttern, sr> isl es dieses unerhörte Verhalten des Versiehe-

rungsamts in Oschersleben, Wir werden nachdrücklichst gegen

dieses Verbalten des Versicherungsamts Einsprach erheber. Es •

ist dies ein eklatantes Beispiel dafür, daß bei der Gcnehmtgunz

von Dienstordnungen bzw. bei der Versagung der Genehmigung

von den Versicherungsbehörden nicht immer nach rem sach¬

lichen Momenten entschieden wird, sondern daß, wie wir t%

immer behauptet haben« oft persönliche Mißgunst von einzelnen

Beamten eine ausschlaggebende Rolle dabei spielt.

Gewerkschaftsarbeit des «.Bundes der Angestellten der

Relchs-Sozialvcrsiciierung". Was für jede einsichtige Gewerk¬

schaftsleitung von vornherein vorauszusehen war. ist bei den

Beratungen über das Beamtenrätegesctz zutage getteten. Die

Regierung hat zunächst überhaupt abgelehnt den Beamtenraten

irgendein Mitbestimmungsrecht bei Streitigkeiten durch Einrieb«

tuaf Unparteiischer Schlichtungsausschttssc zu gewahren. In

neuester Zeit hat der Reichsminister des Innern nur in folgenden
Pällen den Beamten ein Mitwirkungsrecht zugestanden:

..Die Rcith.rcpierung will ihre bisherigen Bedcrkcn gegen die Finrichtunf

von Schltchlungsai.s^chjsscn zurückstellen und zu^immen, daQ solche mit d^r

Hcfugnis endgültiger lin.schciduag ia folgen Jen vier I'ülien la das Gesci*

aufgenommen werden:

1. bei fJaspruJicn geizen das Wahivcrfaiircn und die Zmammensetziiiif

der Lkamtenvcrtretüngcn (§ 17 dz\ Entwurfs).

2. tei Aberkennung der Mitgliedschaft in einer Heafntenvertretfng (§ 2%

Abs. 1 des BatWtlfs).
3. bei Einsprüchen gegen die Ocschaflsordn..ng und noch n&hcr rn be¬

stimmende Punkte der OüCfcliftsfikrvBg der _ttearr_tci*vcrtrctun_:ca (5 29 deg

Entwurfs),

4. bei Kündigung von ßeamt^nanwärtern un* Arbeitnehmern, die nach

5 12 Abs. 2 und § 13 Abs. 4 des betriebsrälegesetzes nicht als Arbeitnehmer

Im Sinne dts BctricbsfSttCftCtSCI zu fcilficUtfl sind (§ 2 Nr. 3 iet Entwurfs).
*

In allen übrigen Fällen entscheidet bei einer Nichteiuigunff

über O.tfercnzen die nächsthöhere Dienststelle!

Der Reichsminister des Innern sagt weiter:

..Die Reichsregiernng macht indes ihre Zustimmung davon aMiIngig, dat

In der dritten Lesung die §§ 25 Abs. 2 und 33 der Regierungsvorlage wiedci*

hergestellt werden. Zu § 25 Abs. 2 dar( ich folgendes bemerken: Ca muß dta

Möglichkeit bestehen, daß Mitglieder der Bcamtenausschilsse auch wegen der

In Ausübung ihrer Tätigkeit gemachten AeuQerungen, wenn sie sich als grob*

Ungehörigkritei «nd Beleidigungen darstellen, im I)i:nststraf verfahren tWt

Verantwortung gebogen werden können. Das Einschreiten wird in solchen

fällen zur Vermeidung von Miß*;iffen dem höchsten Dienstvor^esetztcn vor-

zubehalten sein. Daß die Mitglieder der Ausschüsse wegen ihrer Ahs.im«

mungen nicht zur Verantwortung gezogco werden, uird anerkannt. Insoweit

bestehen gegen die fieschlüssc keine Bedenken. Im | 33 bitte ich, das in drr

rwelten Lesung beschlossene Wort „HttStttfoimung" im ersten Absatz durch

das Wort ,.Mitwirkung'4 M ersetzen und den in der zweiten Lesung ngtflgtM

Absatz 2 zu streichen, tiefen die der Regierungsvorlage zugefügten Nrn. 15

und 19 werden Einwendungen nicht erhoben. Dem Ausschluss muß Ich im

Njmen der Relciisrc^itrung d.e dri_i*ende I5%ite aussprechen, Iber dic Zuge¬

ständnisse der Regierung bei den weiteren Beratungen nicht hii.auszug.hei

und bei der dritten Lesung den eben vorgetragenen Bedenken Rechnung tu

tragen. Insbesondere darf ich da/auf hinweisen, daß die prctiüischc Staats-

regicrung bei ihren gemeinschaftlichen Beratungen mit der Rcichsregieranc

erkllrt hat. ite müsse weitergehende Zugeständnisse at.t^hnen uud für den

Fall anderweitiger l'nUchließungen des Reichstags Im Rcicharat gegen d.*

Vorlage stimmen.4'

Rinschtige Gewerkschaftler haben bereits stäfMÜf defi

Standpunkt vertreten, daß das F3eamtenrütegesetz nicht so weit¬

gehende Rechte bringt, wie das Betriebsrätegesetz, unter keinen

Umstanden aber weitergehende Rechte bringen werde; auch

wir haben daher zur Sicherung der Rechte der Angestellten der

Sozialversicherungstrager immer den Standpunkt vertreten, daft

diese dem BetriebsrJitegesetz unterstellt bleiben müssen und

nicht dem BeamtenrfHegesctz unterstellt werden sollen. Di©

Zuständigkeit des Betriebsrätegesetzes ist jetzt zweifelsfrei ge¬

geben. Der „Bund44 hat bekanntlich in seiner kurzsichtigen

Oewcrkschaftspolitik die Forderung auf Unterstellung unter das

Beamtenrätegesctz erhoben. Die Angestellten der Sozialver¬

sicherungstrager ersehen hieraus, wie außerordentlich schädi¬

gend das Verhalten des Bundes für dic gesamte Koliegen¬

schaft ist.

Rclch>beamtcnbesüldung_ und TarÜvertras der Berufs-

Kenossenschaftsanficstellten. Eine Erhöhung der Marzgehaltcr

der Reichsbeamten ist trotz tagelanger Verhandlungen nicht er¬

zielt worden. Dic Regierung lehnte eine Erhöhung in der ent¬

schiedensten Form ab. Sie wies darauf hin, daü weitere Ge¬

haltserhöhungen geeignet wären, die zur Festigung der Währung

angestrebten Maßnahmen zum Scheitern zu bringen. Sie be¬

quemte sich schließlich su einigen Zugeständnissen in der Zah-

lungsweise der Vergütungen. Die Beamten erhielten die am

1. April iailigen Gesamtgebühren am 19. Matz, die Angestellten

am gleichen Tage sechs Dreizehnte! ihres Oesatmtnonatsetnkooi«

mens (außer den am IS. März zahlbar gewesenen Abschlags¬

zahlungen). Im besetzten und EJabruchsgcbiet sind diese Zah¬

lungen Jedoch erst am 25. März erfolgt da wenige Tage vorher

Nachzahlungen infolge von Erhöhungen der Besatzungszulage

usw. gewährt waren.

Unmittelbar nach Bekanntgabe dieses Ergebnisses trat der

Zentraiverband drr Angestellten an den Arbettgeberverband
Deutscher Berufsgenossenschaften heran und beantragte '&r-

auszahluturen au die Uerafsgenosseaschaftsairces teil ten In der

gleichen Weise, wie sie für die Beamten verfügt waren. Der
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Vorstand des Arbeitgeberverbandes lehnte jedoch unseren An¬

trag ab. Wegen der Kürze der Zeit bis zum I. April konnten

weitere Schritte, dic ein praktisches Ergebnis hätten zeitig

können, nicht mehr eingeleitet werden.

Am 6. April verhandeln die Spitzenverbände mit dem Reich

Ober die Verrechnung der Vorschüsse und über eine Neufest¬

setzung der Qehälter. Von den Spitzenverbänden werden

wiederholt Forderungen auf Erhöhung der Gehälter erhoben

werden. Wir werden im gegebenen Augenblick an den Arbeit¬

geberverband erneut herantreten und Verhandlungen begehren.

Ein Buch als Waffe Im GcwcrkschaftskampL Drei Grund¬

sätze ergeben sich aus dem neuerschienenen Buch von P. Hertz

und R. Seidel über „Arbeitszeit, Arbeitslohn und Arbeitsleistung"

(Berlin 1923, Verlagsgesellschaft des Allgemeinen Deutschen

Oewerkschaitsbundes): man kann sie als die wichtigsten
Waffen imd Kampf gegen die Arbeitszcitverlängerer betrachten.

1. Die Erfahrungen vor und nach dem Kriege erweisen

keine Abnahme der Ergiebigkeit der Arbeit als Folge der Ar¬

beitszeitverkürzung. Diese Behauptung wird von Hertz und

Seidel mit vielen Tatsachen belegt, die sich auf Industrie, Berg¬

bau und Eisenbahnwerkstütten erstrecken und z. T. sogar eine

Steigerung der Produktivität beweisen.

2. Die Leistung der Achtstundenarbeit könnte in Deutschland

noch größer sein, wenn die Arbeitsfähigkeit und Arbeits¬

freudigkeit nicht durch die ungeheuer verschlechterten Ernäh-

rungs- und Wohnungsverhältnissc, durch die unsichere wirt¬

schaftliche Lage und die sinkenden Reallöhne beeinträchtigt

würde. Diese Behauptung wird durch ausführliche Schilde¬

rungen der herrschenden Verhältnisse, insbesondere auch durch

einen Verglech der Lebenshaltung verschiedener Länder dar¬

gelegt.
3. Der Rückgang der Gesamtproduktion in Deutschland Ist

nicht durch die Einführung des Achtstundentages, sondern durch

die als Folge der Währungsverschlechterung eingetretene Aus-

verkaufskonjunktnr zu erklären: der Stachel der Konkurrenz

und die Notwendigkeit äußerster Rationalisierung der Technik

tmd der Betriebsorganisation ist weggefallen. Die Valutalage

bat bei dem Unternehmer die Sorgen der Produktion durch die

Möglichkeiten der Spekulation ersetzt. Auch diese Behauptung

wird mit Tatsachen belegt.
Neben dieser Beweisführung, die Jedem Kämpfer für den

Achtstundentag feste Grundlagen gibt, wird in dem Buch auch

der Verlauf des Kampfes selbst wiedergegeben, wie er sich in

der Gesetzgebung Deutschlands und der anderen Länder (Bel¬

gien, Dänemark, Frankreich, England, Holland. Schweden und

der Schweiz) sowie im Tarifwesen abspiegelt.

Das Buch ist also zugleich aktuell und gründlich. Es sollte

"daher erstens studiert und zweitens benutzt werden. Und

drittens müssen die Verfasser durch die Sammlung weiterer

einwandfreier Angaben über die tatsächliche Arbeitsleistung

von den Betriebsräten und Gewerkschaften, die die Möglichkeit

dazu haben, unterstützt werden. Sie bitten selbst dringend dar¬

um: denn eine Neuauflage des Buches ist in Aussicht genommen.

Eine Gaufachkonferenz der Krankenkassenangestellten tagte

tm 25. März in Hamburg. Aus der reichhaltigen Tagesord¬

nung interessiert besonders „Der Kampf ums Recht", worüber

. Kollege Brenke vom Hauptvorstand sprach. Er schilderte,

wie der Kampf gegen die Kassenangestellten und deren Tarif¬

vertrag und ebenso gegen das Selbstverwaltungsrecht der

Krankenkassen vor und nach dem Inkrafttreten der Reichsver-

sicherungsor-dnung geführt worden Ist. Die Bestimmtingen der

Reichsversicherungsordnung sollten dazu benutzt werden, die

Kassenangestellten zu Beamten zu machen. Der Krieg habe

diese Bestrebungen unterbrochen, und nach der Revolution

haben die Aufsichtsbehörden zunächst eine verhältnismäßig ver¬

nünftige Haltung eingenommen. Dies änderte sich aber mit der

Veränxlerun _; der politischen Lage. Da kam zunächst die be¬

kannte Sperrverfügung, und nachdem diese glücklich erledigt

war. wird versucht, auf Grund des § 358 RVO. noch mehr zu

erreichen, als mit der Sperrvcrfiigung. Die schlechte Finanz¬

lage der Kassen, die eine Fo'ge der wirtschaftlichen Verhält¬

nisse ist. wird dazu benutzt, wieder von sozialdemokratischer

Mißwirtschaft in den Kassen zu reden und dic Angestellten als

unfähig hinzustellen. In der jetzigen Zeit gibt es für uns zwei

Wege, die wir beschreiten können: diese sind das Parlament und

der Rechtsweg. Im Parlament hat schon Kollege Oiebel In

Unserem Siine gearbeitet nnd die Regierung hat die Unhaltbar¬

keit des jetzigen zweifelhaften Rechtzustandes bereits ein¬

gesehen. Bis zur Klärung müssen die Streitfälle im Rechts¬

wege ausgetragen werden. Vor allem miissen wir aber die

politischen Verhältnisse mit umzugestalten versuchen. — An

der Aussprache beteiligten sich eine ganze Anzahl von Kollegen.

die dem Kollegen Brenke zustimmten und besonders auf die

Weiterbildung der Krankenkassenangestellten durcii Fachkurse

hinwiesen, die von uns selbst veranstaltet werden.

Im we teren Verlauf der Tagung erstatteten die Oautacl»-

g. .ippenlfit tngen ihren Tätigkeitsbericht ffir das Jahr _<>??. Pfir

den Bezirkstarifausschufl für das Wirtschaftsgebiet der Hanse¬
städte berichtete Kollege Hilken. Fs erfolgte dann die Bericht¬

erstattung über die neue bezirkMchc Ergänzung für den Bezirk
„Norden". Der Abschluß dieser Vereinbarung wurde gutgeheißen.
Hierauf wurde die Neuwahl des Bezirkstarifausschusses und der

Caui.ichgruppcnieitung vorgenommen. Als Vertreter wurden

gewählt: Hamburg: Hilken. Bremen: Hörn.a.in, Kiel:
Scharffenbcrg, Elmshorn: Solvie. — Eine Aniragc wegen der

FrsaUkassc des Zentralverbandes der Angestellten wurde dahin

beantwortet, daß dic Ucbcrnahme dieser Kasse nichts an unserer

grundsätzlichen Stellungnahme gegenüber den Ersatzkassen
ändert.

Gaufachgruppenkonferenz der Krankenkassenangestellten
des Gaues Hessen. Am 18. Februar 1923 fand in Frankfurt a. M.
eine Gauiachgruppenkonfcrcnz für die Unterverbandsbezirke
Hessen und Hessen-Nassau statt, an der 55 Kollegen teilnahmen.
Der Verbandsvorstand war durch Kollegen Bohfmann, Berlin,
vertreten. Gauleiter Kollege Hempel, Frankfurt a. M„ erstattete

den Bericht der Gaufachgruppcnleitung. Er schilderte die außer¬

ordentlichen Schwierigkeiten, die sich der Durchführung der für

den Freistaat Hessen und die Provinz Hessen-Nassau abge¬
schlossenen Tarifverträge entgegenstellten. Die glatte Durch«

führung der Verträge scheiterte an der Haltung des Wohlfahrt»-.
ministeriums, der Oberversicherungsärnter. der Schlichtungs«
Ausschüsse und teilweise auch der Kassenvorstände. In Er-<

gänzung dieser Ausführungen berichtete Kollege Bohlmann,
Berlin, über die Schritte, die von selten der Rcichsfachgruppe
unternommen wurden, um die Durchführung der mit dem Haupt¬
verband deutscher Ortskrankenkassen vereinbarten Tariigemeir.-.
schaft zu sichern. Er betonte, daß die Durchführung der Bezirks¬

tarife, außer in Hessen, eigentlich nur In Preußen und Bayern
auf Widerstand gestoßen sei. Nach einer äußerst lebhaften
Debatte wurde folgende Entschließung einstimmig angenommen:

„Die tm 18. Februar 1923 In Frankfurt a. M. tagende OaufachgruppenJ
konferenz der Krankenkassenat.gesteiiten der Provinx Messen-Nassau und des

Freistaates Messen Im Zetotralverhand der Angestellten protestiert In der ent-

achieden.sten Weise gegen die Bestrebungen des PreuBischen Wohlfahrts-

mlnisters und der ihm nachgeordneten Obervcrslcherungs- und Verslcherungs-

Smter, die Durchführung der tarifvertragtich vereinbarten Qehalts- und Art^ejtjJ
Verhältnisse zu verhindern. Das bedeutet einen Eingriff in das Selbst verwal-

tungsrecht der Krankenkassen; die KassenangestellteT erwarten, daß sich die

Kassenvorständc und dic Versicherten gemeinsam mit Ihnen gegen diese MaßJ

nahmen enermch zur Wehr setzen.

Die KrankenkassenangesteJIten Im Oau Messen des Zentralverbandes der

Angestellten sind nlclu gewillt, tatenlos zuzusehen, wie ihnen die neuzeit¬

lichen arbeitsrcchtüchcn Errungenschaften vorenthalten werden. Sie beauf¬

tragen daher den Vorstand de« Zentr3lverbandcs der Angestellten. Rc.ch.-fac..-

gruppe Sozialversicherung, beim VVohlfahrtsminister ernsthafte Vorstellungen

zu erheben, die den Zweck haben müssen. daB in einer generellen Verfttgui.g
die Oberversicherungsärnter angewiesen werden, der Durchführung In freier

Vereinbarung zw» chen Kassj_nvorständen nnd Angestelltenorganisationen ab¬

geschlossenen Tarifverträge keine Schwierigkeiten rn den Weg zu legen. Eine

alsbaldige Verhandlung zwischen den Oberversickcrungsämtern unter Minzu-

glehur.g eines Vertreters des Wohlfahrtsmlnisterit-ins, dem Kassenuntcrverband

Hessen-Nassau und dem Zentraiverband der Angestellten als Vertretung der

Kassenangestelttcn und Be_nnten zwecks Beilegung der bestehenden Differenzen

im Bereiche der Oberv.rsicherungsämter Wiesbaden und Cassel ist dringend

erforderlich, da tonst die Oefahr ernster Komplikationen entsteht, die nicht

Im Interesse der Krankenkassen und damit der Versicherten liegt."

Im weiteren Verlauf der Konferenz wurde noch die Frage
der Prüfungsordnung lebhaft erörtert. Mit Rücksicht auf die

Verschmelzung der beiden Unterverbände ffir Hessen und

Hessen-Nassau wurde auch die Wahl einer gemeinsamen Gau*

fachgruppenleitung beschlossen. Oewählt wurden die Kollegen

Kissel, Frankfurt a M., Schabl, Hanau, Klotz, Darmstadt, Müiler,

Gießen, und Schmaus, Mainz.

Gau Thüringen. Auf Orund der am 20. Februar 1922 be¬

schlossenen bezirklichen Tari.crgänz.jng sind am 4. Februar

1923 itt Weimar in gemeinsamer Sitzung der beiden bezirklichen

Orgänisationslcitungen (Ländesverband Thüringer Ortskranken¬

kassen und Krankenkassenangcstelüe fm Zentralverband der

Angestellten) folgende Vereinbarungen getroffen worden:

Die Dienstaufwandentschädigung wurde au(

12000 Mk. jährlich festgesetzt. Die Beträge sollen vierteljähr¬

lich zur Auszahlung kommen.

Zäh lg eider. Die Kasse gewährt den Angestellten, die

mit der Erhebung und Vereinnahmung der Beiträge, sowie mit

der Auszahlung von Geldbeträgen beschäftigt sind, zusamtnett

ein Zählgeld von 200 Mk. bei Einnahmen bis 250000 Mk.. 300 Mi.

bis 500 000 Mk.. 400 Mk. bis 750000 Mk., 600 Mk. bis 1 500000

Mark und 800 Mk. bis 5 000 000 Mk. Bei mehr als 5000 000 Mk.

Einnahme wird Je K Proz. auf Je 10 00t) Mk. mehr, zusammen

aber nicht mehr als 50 000 Mk. jährlich gewährt. Die Verteilung

der Zählgcldcr wird durch den Vorstand Jeder Kasse im Ein¬

vernehmen mit dem Betriebsrat geregelt; wo ein Betriebs-ra:

nicht besteht, wird die Regelung mit dem betreffenden Ange¬

stellten direkt vorgenommen.

Diese Vereinbarungen treten rückwirkend vom I. Januar

fo?* ab In Kraft. -- In dem 35. Rundschreiben unserer Qftth-
•
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facbfruppenleiianf wird außerdem noch auf andere wichtige
Punkte hingewiesen. l>.e Bezirksffihrer haben deshalb die

Pflicht, dic ihnen zugesandten Rundschreiben dem zu ihrem

Bereich gehörenden Verbandsorte zu übermitteln. Wo es wider

Erwarten niciit geschehen sollte, ersuchen wir dic Kollegen«
dieses Schreiben von ihrem Bczirksfühfcr zn lordern.

Oaufactiuriippe Oldenburg. Aas dem XII. Nachtrag zur

bezirklichen Ergänzung ffir den Freistaat Oldenburg zur Tarif-

gemeinschaft ffir dic Krankenkassenangestellten geben wir den

Kollegen folgende Neuregelung der DienstaufwandsentschSdigung
sowie der Zählgelder bekannt du; sich in vorbildlicher Weise

der stetigen Geldentwertung angepaßt:
Jfit [McAfttasfwand mil PakrradbetittUMf bei voller Außenbesch*tti£ami

ht eine m liebe Entschi iz voa 1 Proz. da Eodiefcalti (Omodftkalt

und TmtfWfftlBl. :.lag) dtt Ortppc 111 zu gewähret Bei Außendienst mit

tei.wris. r I brrad '

'l* ist ein entsprechender Teilbetrag zu zahlen.

Arik'este.Te. die Oeidef erheben, einnehmen oder auszahlen, erhalten bei einer

lifcrlkkea Einnahm« bil 3 MUUoaen I2U0 Mk.. bei I bis f Millionen M00 Mk..

I*i 6 bis 9 Miii.oi.cn JG"U Mk. usw. ZahliielJer. Die Betr&gc sind monatlich

anszukebnn."

Rechtsprechung.
8 30 RVO. Eine an den Vorstand einer Krankenkasse

ergangene Anordnung des Versicherungsamts, daß die Kasse

Akten von gewissem Umfange nur geheftet einzureichen habe.

Ist unzulässig. GE, des RVA- 19. 12. 21 — II K 7321 — (.Monats-

schritt ffir Arb.- u. Angest-Vers." 1922 S. ISO).

8 202 RVO. D;e Hohe des Sterbegeldes richtet sich nach

'dem fiir die vorangegangene Krankheit maBgebenden Grundlohn.

(Entsch. d. RVA, vom & November 1921.)

Entscheidung: des

— Aktenzeichen:

2ft5a. 381 Abs. 2 RVO. Während des Bezuges von

Familienwochenhilfe nach § 205a RVO. besteht keine Iteitraes-

ireihen fiir die Wöchnerin; B 383 Abs. 2 RVO. findet keine An¬

wendung OK. des RVA. vom 5. Ausist 1922 — II K. 8/22 —

LAmtl. Nachr." 1922 S. 437).

8 313 RVO. Ein Minderjähriger bedari n dem Antra? aut

Weiterversicherung (.$ 313 RVO.) der EinwilligHttg seines gesetz¬

lichen Vertreters. OE. des RVA. vom 5. AugttSt VJ22 — II. K.

HB/22 _ („Amtl. Nachr.41 1922 S. 438).

§8 36S. 375 RVO. Anspruch eines beurlaubten Ver¬

sicherten auf Krankenpflege außerhalb des Kassenbezirks bei

einer neuen Krankheit. Entscheidung des VA. Lahr 18. 1. 22

(„Arb.-Versorc.M 1922 S. 391).

8 383 Abs. 2. Die Dauer der Beitragspflicht erstreckt sich

auf die Kanze Zeit, für welche die Wöchnerin Anspruch auf den

liezujr des Wochengeldes hat gleichgültig ob sie arbeitsunfähig

im Sinne des § 182 Nr. 2 RVO. ist oder nicht.

Reichsversicherungsamts vom I. Aprü 1922.

II K. 88/21 13.).

8 397 Abs. I RVO. Für die Höhe der nach § 397 Abs. 1

lortzuzahleuden Beiträge ist die letzte Zeit des Beschiftignngs-
verhaltnisses. nicht der Zeitpunkt der verspäteten Abmeldung

maßgebend I!. des OVA. Berlin vom 24. August 1922 („Monats¬

schrift f. Arb.- und Angest-Vers." 1922 S. 621).

88 561. 1700 RVO. Bei an sich unstreitigem Fjitschädi-

trungsanspruch ist der Rekurs auch dann ausgeschlossen, wenn

der Gewährung einer vorläufigen Rente durcii das OVA. vom

Versicherungsträger mit der Behauptung entgegengetreten wird.

Jder Verletzte sei schon zur Zeit des Unialls dauernd völlig er¬

werbsunfähig gewesen, Ii. des RVA. v. 2. 2. 22 — Ia 2788/21 —

(»Monatsschrift für Arb.- iL Anlest.-Vers." 1922 S. 451).

8 66S RVO. 5 ftt RVO. betrifft nur Streitigkeiten (iber

cjie üeberweisung eines Betriebes, nicht auch den Fall eines

Strc;tcs über dic Präge, ob Bauarbeiten als Hilfstätigkeiten des

Hauptbetriebes oder als Bauarbeiten im Sinne des § 629 RVO.

anzusehen sind. OE. des RVA. 24. 1. 22 — IB 81/21 — (..Amt!.
Na.hr. dos RVA." 1922 S. 345).

8 705 RVO. Bestimmt die Dienstordnung, dafl die Ange¬

stellten der Berufsgenossenschaft nach einer Dienstzeit von be¬

stimmter Dauer Anspruch auf Ruhegehalt und Hinterbliebenen«

färsorge nach den fiir die Reichsbeamten gelten Jen Vorschriften

haben« so sind nicht nur die zur Zeit der Versetzung in den

Ruhestand oder des Todes des Angestellten für die Reichsbe-
iten geltender. Vorschritten, sondern auch im weiteren Ver¬

laufe des Ruhestands« odei Hinterbliebenenfürsorgeverhältnisses
die Aenderungen anzuwei in. üie in diesen Vorschriften zu-

gunsten der Reichsbeamten getroffen werden, so insbesondere

das Pensionsergfinzungsges vom 21. Dezember 1920. QE. des

RVA. I). 2. 22 — I 44 III B, SJ21 — LAmftL Na.hr. des RVT."
IV22 6. 344).

757. 758 RVO. Qegen die Aufforderung einer Berufs¬

genossenschaft zur Aufnahme der Löhne bestimmter Personen
in den Jahreslohnnachweis steht dem Unternehmer keine Be¬

schwerde zu. Die Beschwerde ist erst gegen die Beitragsfest*

Stellung gegeben. E. des RVA. 7. 2. 22 — IB 243/21 — („Mo«

natSSChrift für Arb.- u. Angest.-Vers.14 1922 S. 451).

88 1255 RVO. Fs ist unzulässig, bei einer Prüfung der

Voraussetzungen der Invalidität nach 8 1255 Abs. 2. einen Be-

rufsbegriff heranzuziehen, der einem ganz anderen Gebiete, dem

Familienrechte, angehört und mit der Invalidität, wie sie im

Gesetze klar und unzweideutig geregelt ist, nichts zu tun hat,
F. des Bayer. LVA. 29. 10. 21 — F. 115/21— („Monatsschr. für

Arb.- u. AngesL-Vers." 1922 S. 453).

88 1501 ff. RVO. Darf die Krankenkasse noch Leistungen
gewahren, nachdem die Berufsgenossenschaft die Entschädigung
des Verletzten übernommen hat? E. des OVA. Wiesbaden

26. 5. 22 LArb.-Yersorg." 1922 S. 410).

8 1654 RVO. Die Unehelichkeit eines während bestehen¬

der Fhe geborenen Kindes kann, wenn der Ehemann ge¬

storben ist. ohne das Anfechtungsrecht verloren zu haben, auch

von der Versicherungsanstalt geltend gemacht werden, sofern

sie ein Interesse daran hat. F. des Bayer. LVA. 4
.

4. 21 —

F. 162/21 ~ („Monatsschr. für Arb.- u. Angest.-Vers." 1922

S. 454).

§8 1690, 1701 RVO. Der Versicherungsträger ist als

Partei nicht berechtigt, Veriahrensmängcl zu rügen, für die er

selbst die Verantwortung zu tragen hat. — Auf den Rekurs des

Versicherungsträgers kann auf Aufhebung seiner Bescheide und

Zunickverweisung an ihn selbst erkannt werden, wenn die Zu-

rijckvcrweisung mit dem Rekurse beantragt war. E. des RVA.
12. |. 22 — Ia 2039/21 — („Monatsschr. für Arb.- u. Angest.-
Vers." 1922 S. 451).

8 1736 RVO. Das Verfahren ist unzulässig, wenn nur di«

Möglichkeit besteht, daß in der Zukunft für Unfallfolgcn Ent¬

schädigung zu leisten sein wird. Kine Entscheidung darüber,
welcher Versicherungsträger in diesem Fall einzutreten hätte,
würde eine reine Feststellung sein, die nach der Rechtsprechung
zwischen Vcrsicherungsträt ern und Versicherten regelmäßig
nicht zulässig ist. E. des RVA. 5. 1. 22 — Ia 1947/21 — („Mo¬
natsschr. für Arb.- u. Angest.-Vers." 1922 S. 451).
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